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GLOSSAR 
Alternativmaterial  Recyclingmaterial, wiederverwendbare kiesige  Aushübe (kieshaltige 

Lockergesteine), und Altschotter. 
Aufbereitetes Material  In Kieswerken mittels Waschen, Sortieren und teilweise Brechen zu ver-

schiedenen  Komponenten aufbereitetes Gesteinsmaterial; inkl. Beton und 
Belag. 

Aushub Sammelbegriff (Kurzwort) für Aushub-, Ausbruch- und Abraummaterial (Bei-
spiel: Erdmaterial, das bei Hoch- und Tiefbauten aus Baugrube entnommen 
wird). 

Ausschlussgebiete Gebiete, in welchen aus rechtlichen Gründen Abbau- und Deponietätigkeiten 
ausgeschlossen sind. 

Bauabfälle Sammelbegriff für Abfälle, die bei Bautätigkeiten anfallen. Bauabfälle dürfen 
nicht vermischt werden und sind auf der Baustelle zu sortieren. 

(Block)Felsmaterial Hartes, kompaktes Festgestein. Blöcke werden für Bachverbauungen und 
Blocksteinmauerwerk verwendet. Felsschutt (Schroppen/Schotter) wird vor 
allem zu Strassenbaumaterial weiterverarbeitet (gebrochenes Festgestein 
als Kiesersatz). 

Inertstoff Aufgrund von Eluattest (Schadstoffgehalte) auf  Inertstoffdeponie zur Ab-
lagerung zugelassener Abfall. 

Inerststoffdeponie Durch die TVA definierter Deponietyp. Auf Inertstoffdeponien dürfen  I-
nertstoffe und  sortierter Bauschutt abgelagert werden. 

Interessengebiete Gebiete, in welchen andere Nutzungen Abbau- und Deponievorhaben kon-
kurrenzieren. In der Nutzungsplanung ist in solchen Fällen eine gründliche 
Interessenabwägung vorzunehmen. 

Komponenten In Kieswerken  aufbereitetes Material, unterteilt nach genau definierten 
Korngrössen, runde oder gebrochene Form, zur Herstellung von Beton und 
Belag oder zur Verwendung als Sickerkies. 

Objektblätter 95 Doppelseitige A4-Blätter als Grundlage des  Sachplanes ADT, in welchen 
die im Rahmen der Sachplanung ADT geprüften Standorte beschrieben wer-
den (Stand 1995); enthalten wichtige Grundlagen zu erweiterbaren / neuen 
Standorten. 

Recyclingmaterial Aussortierte und wiederaufbereitete, bereits verwendete, kieshaltige Bau-
stoffe. Verwendung im Strassenbau und als Kofferungen. 

Sachplan ADT Kantonaler Sachplan Abbau, Deponie, Transporte. 
Sekundärbaustoff Aus  Bauabfällen hergestelltes normiertes Recycling-Produkt. 
Sortierter Bauschutt Mineralische Restfraktion, welche nicht als  Sekundärbaustoff wiederver-

wendet werden kann und deshalb auf  Inertstoffdeponien abzulagern ist. 
Unaufbereitetes Material Ungewaschenes, teilweise sortiertes Kiesmaterial ab Abbaustelle: Kies ab 

Wand (Wandkies), Gehängeschutt oder Gewässerentnahmen. Kornform 
rund oder gebrochen. Verwendung für Planie, Kofferung, Strassenbau. 

Unverschmutzter Aushub  Aushub, der durch menschliche Tätigkeit in seiner natürlichen Zusam-
mensetzung chemisch nicht verändert ist, keine Fremdstoffe enthält und die 
entsprechenden Richtwerte der Aushubrichtlinie (BUWAL 1999) einhält. Er 
ist in erster Linie für Auffüllungen von Abbaustellen zu verwenden. 

Definition Lose- und Festmass: 
Kiesabbau (Kies ab Wand) Auflockerungsfaktor 1.2, d. h. 1 m3 fest (vor Abbau) = 1.2 m3 lose (nach Ab-

bau) 
Felsabbau: Beim Abbau von 1 m3 Festgestein fallen ca. 0.25 bis 0.35 m3 Schwellenstei-

ne (= Blöcke; 1 m3 entspricht 2.65 Tonnen) und 1.3 bis 1.5 m3 (lose) Fels-
schutt (Schotter/Schroppen, bis ca. 200 mm Korndurchmesser) an. 

Ablagerung: 1 m3 verdichtet (fest) = 1.2 m3 lose (d. h. Verdichtungsfaktor ca. 0.8) 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Einleitung 

Der Kanton Bern legt im Sachplan Abbau, Deponie, Transporte (ADT) die Ziele, Grundsätze und Aufga-
ben in diesem Sachbereich fest. Demnach obliegt es den Planungsregionen, die Ver- und Entsorgungssi-
cherheit in ihren Gebieten periodisch zu überprüfen und nachzuweisen bzw. die notwendigen Abbau- und 
Ablagerungsreserven zeit- und stufengerecht in einem behördenverbindlichen regionalen Richtplan si-
cherzustellen. 

Die regionale Richtplanung Abbau und Deponie bezweckt in Übereinstimmung mit dem kantonalen Sach-
plan ADT, die notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen: 
• Für eine langfristig ausreichende, raumverträgliche, ökonomische und umweltschonende Versorgung 

mit natürlichen Baurohstoffen, sowie für eine raumverträgliche, ökonomische und umweltschonende 
Entsorgung der Inertstoffe und des nicht wiederverwendbaren unverschmutzten Aushubs, 

• für die planerische Sicherstellung der notwendigen Abbau- und Deponiereserven sowie 
• für eine zielorientierte und stufengerechte Zusammenarbeit der Planungs- und Bewilligungsbehörden 

und der Abbau- und Deponieunternehmungen. 

Der regionale Richtplan leistet eine wichtige Vorarbeit, indem er aufzeigt, welche Standorte resp. Vorha-
ben unter welchen Voraussetzungen genehmigungsfähig sind. Er dient als praxisnaher Wegweiser so-
wohl für den jeweiligen Gesuchsteller, als auch für die beurteilenden Stellen auf Gemeinde-, Regions- 
und Kantonsebene, indem er: 
• Angaben zum voraussichtlichen Bedarf an Material- und Deponievolumen in der Region liefert, 
• einen Überblick über abbauwürdige Materialvorkommen und mögliche Ablagerungs- resp. Deponie-

standorte verschafft und damit aufzeigt, wie und wo sich die Region inskünftig ver- und entsorgen will, 
• eine koordinierte und geordnete Ver- und Entsorgung der Region gewährleistet. 

Kommunale Nutzungsplanungen zur Sicherung von Abbau- und Deponiestandorten stützen sich immer 
auf den regionalen Teilrichtplan.  

In Art. 98 Abs. 3 des kantonalen Baugesetzes (BauG) werden die Regionen beauftragt, (Teil-)Richtpläne, 
regionale Konzepte und Sachpläne zu erfassen. Auf Antrag der Region kann die kantonale Genehmi-
gungsbehörde die Planungen für zustimmende kantonale Behörden verbindlich erklären. Die als behör-
denverbindlich geltenden Richtplaninhalte (insbesondere Festlegungen und Aufträge) sind in den Objekt-
blättern im Anhang des Teilrichtplanes zusammengestellt. Sie sind behördenverbindlich für die zustim-
menden kantonalen Behörden sowie für die Regions- und Gemeindeorgane. 

In der Raumplanung resp. in der Richtplanung ADT werden drei verschiedene Kategorien hinsichtlich der 
räumlichen Abstimmung von Standorten (resp. Erweiterungsflächen) unterschieden: 
• Festsetzungen: Der Bedarf ist nachgewiesen, alle räumlichen Fragen sind geklärt und vom Planungs-

träger sowie der Genehmigungsbehörde anerkannt. Festsetzungen sind behördenverbindlich. 

• Zwischenergebnisse: Es sind noch nicht alle räumlichen Fragen geklärt. Es besteht aber Klarheit, 
welche Schritte noch durchgeführt werden müssen, bis die Kategorie Festsetzung erreicht wird. 

• Vororientierungen: Damit wird auf längerfristige, noch nicht konsolidierte Absichten hingewiesen. 

Grundlagen 

In der Region TIP wird klar mehr Material produziert (410'000 m3 lose) als verbraucht (350'000 m3 lose = 
290'000 m3 fest). Aus der Region weggeführt werden ca. 160'000 m3. Die Zufuhren liegen bei rund 
100'000 m3. Die wesentlichen Exporte erfolgen in die benachbarten Regionen Oberland-Ost und Kander-
tal. Die Importe stammen vor allem aus den Regionen Aaretal, Kiesental, dem Kandertal und Oberland-
Ost. Der Anteil an verwendbaren Aushüben an der Gesamtproduktion in der Region TIP liegt bei ca. 5 bis 
10 %. Altschotter und Recyclingmaterial machen ca. 10 bis 15 % aus. Der pro-Kopf-Verbrauch in der 
Region Thun-InnertPort beträgt ca. 2.5 m3 fest (resp. 3.0 m3 lose) pro Einwohner und Jahr. Die gemelde-
ten bewilligten Abbaureserven innerhalb der Region TIP betrugen per Ende 2002 insgesamt ca. 9.3 Mio. 
m3 [fest]. Mittlerweile (Stand April 2005) wurden zusätzlich Erweiterungen mit einem Gesamtvolumen von 
3.2 Mio. m3 [fest] genehmigt. 

Der Anfall an abzulagerndem unverschmutztem Aushub und an zu deponierenden Inertstoffen innerhalb 
der Region TIP lag in den letzten 5 Jahren (1998 - 2002) im Durchschnitt bei ca. 230'000 m3 [fest], was 
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einem Materialanfall von ca. 2 m3 pro Einwohner und Jahr entspricht. Im Durchschnitt betrug der Anfall 
an zu deponierenden Inertstoffen in der Region TIP ca. 15'000 m3 pro Jahr. In der Region wurden durch-
schnittlich ca. 260’000 m3 [fest] abgelagert, d. h. durchschnittlich ca. 30'000 m3 des im TIP abgelagerten 
Materials wurde von extern (Oberland-Ost, Kandertal, Obersimmental/Saanenland) zugeführt. Die ge-
meldeten bewilligten Auffüllreserven (inkl. Inertstoffdeponierung) innerhalb der Region TIP betrugen per 
Ende 2002 insgesamt rund 4 Mio. m3 [fest]. Mittlerweile (Stand April 2005) wurden zusätzlich Erweiterun-
gen mit einem Gesamtvolumen von 4.1 Mio. m3 [fest] genehmigt. Die Reserven für die Inertstoffdeponie-
rung sind beim Standort Steinigand vorhanden (nur 1 Inertstoffdeponie in der Region TIP). Kurzfristig (für 
die nächsten paar Jahre) ist die Situation bezüglich verfügbarem Auffüllvolumen für unverschmutzten 
Aushub prekär, d. h. es bestehen deutliche Entsorgungslücken (ca. 35'000 m3 pro Jahr). 

Versorgungskonzept 

Die Region TIP legt dem Versorgungskonzept den Bedarf an in der Region produziertem Material zu 
Grunde (d. h. mit Berücksichtigung, dass Exporte höher als Importe). Sie will damit die Reserven für die 
Selbstversorgung und für die Versorgung der von ihr abhängigen Nachbarregionen sicherstellen. Dazu 
wird ein Planungsrichtwert für den Abbau (inkl. Alternativmaterial) von 350'000 m3 [fest] pro Jahr festge-
legt (Planungshorizont gemäss Sachplan ADT: 45 Jahre, davon 30 Jahre nutzungsplanerisch gesichert 
[bewilligt] und zusätzlich im Richtplan festgesetzt). Die Versorgung der Region TIP stellt in erster Linie auf 
mittlere und grosse, professionell geführte Kiesgruben und -werke ab. Für die langfristige Versorgung der 
Region wichtige geologische Vorkommen sind vor Überbauung zu schützen.  

Mit den bewilligten Reserven und den im Richtplan zusätzlich festgesetzten Erweiterungen an bestehen-
den Standorten (total ca. 15.8 Mio. m3 per Ende 2002) kann theoretisch der Bedarf für ca. 45 Jahre ge-
deckt werden, was deutlich über dem geforderten Horizont von 30 Jahren liegt. Aufgrund der zeitlich be-
schränkten Verfügbarkeit des Materials in den einzelnen Abbaustellen (aufgrund technischer oder z. T. 
rechtlicher Randbedingungen kann pro Jahr jeweils nur eine gewisse Menge abgebaut werden) sieht die 
Situation im zeitlichen Ablauf jedoch anders aus. Bei den entstehenden (zeitlichen) Versorgungslücken 
(ab ca. 2013) handelt es sich um fehlende resp. nicht verfügbare nutzungsplanerisch gesicherte und 
richtplanerisch festgesetzte Reserven der nächsten 30 Jahre sowie um die noch nicht eruierten Möglich-
keiten (Vororientierungen und Zwischenergebnisse) für weitere 15 Jahre. Um diese Lücken zu decken, 
sollen zunächst (Horizont 30 Jahre) eine „ruhende“ Abbaustelle („Pfandern“) wieder aktiviert werden, an 
einem neuen Standort („Allmid“) abgebaut werden, für zwei Standorte („Gesigen“ und „Steinigand“) Er-
weiterungsperimeter festgelegt werden sowie bei gewissen Abbaustellen die Mengen leicht erhöht wer-
den. Die längerfristige Planung sieht Erweiterungen an weiteren zwei Standorten („Hanigrube“ und „Pfan-
dern“) vor. 

Entsorgungskonzept 

Die Region TIP will sich selbst entsorgen. Die Nachbarregionen sollten dafür sorgen, dass sie möglichst 
geringe Mengen in die Region TIP exportieren. Der Planungsrichtwert berücksichtigt daher Importe aus 
Nachbarregionen nur in geringem Masse. Er beträgt für Ablagerungsvolumen für unverschmutzten Aus-
hub und Inertstoffe zusammen 240'000 m3 [fest] pro Jahr (Planungshorizont: 20 Jahre). Das in der Regi-
on anfallende unverschmutzte Aushubmaterial aus dem Tagesgeschäft ist in erster Priorität aufzubereiten 
und wiederzuverwenden. In zweiter Priorität ist das Material in den Abbaustellen der Region (v. a. Haupt-
standorte) abzulagern. Ablagerungen „auf der grünen Wiese“ sind zu unterlassen. Die Region TIP ent-
sorgt ihre Inertstoffe und Bauabfälle in TVA-konformen Inertstoffdeponien an den bestehenden Standor-
ten. In der Region TIP wird zur Zeit nur eine zentrale Inertstoffdeponie am Standort „Steinigand“ betrie-
ben. Zusätzlich ist künftig am Standort „Säget/Weid“ die Ablagerung von Inertstoffen vorgesehen. Insge-
samt ist in der Region TIP eine durchschnittliche jährliche Aufnahmekapazität von 15'000 m3 [fest] I-
nertstoffen zu gewährleisten. Es sind keine weiteren neuen Standorte für Inertstoffdeponien in der Region 
vorzusehen. 

Mit den bewilligten Reserven und den im Richtplan zusätzlich festgesetzten Erweiterungen an bestehen-
den Standorten (total ca. 11.4 Mio. m3 per Ende 2002) kann theoretisch der Bedarf für ca. 47 Jahre ge-
deckt werden, was deutlich über dem geforderten Horizont von 20 Jahren liegt. Aufgrund der zeitlich be-
schränkten Verfügbarkeit der Auffüllvolumen an den einzelnen Standorten - aufgrund technischer oder 
z. T. rechtlicher Randbedingungen kann pro Jahr jeweils nur eine gewisse Menge abgelagert werden - 
sieht die Situation im zeitlichen Ablauf über die nächsten 20 Jahre allerdings auch hier anders aus. Bei 
den entstehenden zeitlichen Entsorgungslücken handelt es sich um fehlende resp. nicht verfügbare nut-
zungsplanerisch gesicherte und richtplanerisch festgesetzte Reserven der nächsten 20 Jahre. Bis und mit 
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ca. 2007 ist eine kurzfristige Lücke von ca. 35'000 m3 pro Jahr vorhanden. Um diese zu decken, ist ins-
besondere eine Erhöhung der jährlichen Auffüllmengen an Standorten, wo dies betrieblich machbar ist, 
anzustreben. Zudem ist die Auffüllung an einem neuen Standort („Brünnlisau“) nach Möglichkeit rasch in 
Angriff zu nehmen und der Import von Auffüllmaterial aus den Nachbarregionen möglichst gering zu hal-
ten. Daneben sind weitere Sofortmassnahmen zu prüfen (Auffüllung bestehende „kleine“ Abbaustel-
len/Seitenentnahmen). Von 2008 bis und mit ca. 2013 kann der Bedarf an Auffüllvolumen gedeckt wer-
den. Ab 2014 ergibt sich dann eine langfristige Fehlmenge von ca. 30'000 m3 pro Jahr. Um diese zu de-
cken, soll an einem heute inaktiven Standort („Pfandern“) sowie an einem neuen Standort („Allmid“) auf-
gefüllt werden (je 15'000 m3 pro Jahr). 

Umsetzung und Vollzug 

Im vorliegenden Teilrichtplan Abbau sind zahlreiche allgemeine (nicht standortspezifische) und standort-
spezifische Aufträge formuliert, die zu erledigen sind, wenn eine geordnete Ver- und Entsorgung der Re-
gion auch in Zukunft gewährleistet werden soll. Die dafür erforderliche Zusammenarbeit zwischen Behör-
den, Region und Unternehmungen ist mit einer neu zu bildenden „Kommission Abbau und Deponie der 
Region Thun-InnertPort (KADTIP)“ zu institutionalisieren. Die KADTIP begleitet, führt und kontrolliert die 
Anwendung des Teilrichtplanes, sorgt für die Umsetzung der Aufträge und rapportiert den Stand der Er-
ledigung laufend an die Geschäftsleitung der Region TIP. Sie gewährleistet die laufende Nachführung 
des Teilrichtplanes, sorgt für eine gegenseitige Information aller Kommissionsmitglieder, bezieht zu allen 
aktuellen Geschäften im Bereich Abbau und Deponie Stellung, kümmert sich um die Koordination von 
Grossprojekten und ist Ansprechstelle der Nachbarregionen, Gemeinden und Unternehmungen in Abbau- 
und Deponie-Belangen. 

Die Anwendung des Richtplanes erfolgt des Weiteren, indem 
• die betroffenen Gemeinden Nutzungsplanungen bzw. Bauprojekte von in diesem Richtplan festgesetz-

ten Standorten in Angriff nehmen; 
• im Rahmen der Vorprüfung und Genehmigung von Nutzungsplanungen die Richtplankonformität ge-

prüft wird; 
• für die Erteilung von Bewilligungen für Abbau- und Deponievorhaben die Richtplankonformität eines 

Vorhabens vorausgesetzt wird. 

Die Fortschreibung des Richtplanes, d. h. die Festhaltung, Mitteilung oder Zurkenntnisnahme des Voll-
zugs von Richtplananweisungen, erfolgt durch die Geschäftsstelle der Region Thun-InnertPort; die Fort-
schreibungen werden durch die KADTIP genehmigt.  

Eine Teilrevision (Anpassung) des Richtplanes ist insbesondere angezeigt,  
• wenn die mittel- und langfristige Ver- oder Entsorgung der Region infolge unerwartet veränderter Vor-

aussetzungen vor einer ordentlichen Gesamtrevision nicht gewährleistet werden kann oder 
• wenn neue Vorhaben von regionaler Bedeutung auftauchen, welche für eine Beurteilung in einer spä-

teren Planungsphase eine regionale Richtplanung voraussetzen. 

Sowohl Teilrevisionen wie auch Gesamtrevisionen (= Überarbeitungen des Richtplanes, i. d. R. alle 10 
Jahre zu prüfen) sind der Region durch die KADTIP zu beantragen. Die revidierten Planungsergebnisse 
werden von der Region im ordentlichen Richtplanerlassverfahren erlassen: Mitwirkung - kantonale Vor-
prüfung - Beschlussfassung Region (Delegiertenversammlung) - Genehmigung Kanton (AGR). 
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Regionaler Teilrichtplan Abbau und Deponie - Region Thun-InnertPort 4 
 

 

1. EINLEITUNG 

1.1 Ausgangslage 

Der Kanton Bern legt im Sachplan Abbau, Deponie, Transporte (ADT) die Ziele, Grundsätze und Aufga-
ben in diesem Sachbereich fest. Demnach obliegt es den Planungsregionen, die Ver- und Entsorgungssi-
cherheit in Ihren Gebieten periodisch zu überprüfen und nachzuweisen bzw. die notwendigen Abbau- und 
Ablagerungsreserven zeit- und stufengerecht in einem behördenverbindlichen regionalen Richtplan si-
cherzustellen.  

Das bestehende Abbau- und Deponiekonzept der Region Thun-InnertPort (TIP) stammt aus dem Jahr 
1991. Der kantonale Sachplan ADT wurde im September 1998 in Kraft gesetzt. Dessen Anforderungen 
an die regionalen Planungen werden durch das bestehende Konzept des TIP von 1991 nur ungenügend 
erfüllt, weshalb sich eine Überarbeitung (resp. Erarbeitung eines Teilrichtplanes Abbau und Deponie) 
aufdrängte. Im Sachplan ADT wird darauf hingewiesen, dass im Konzept von 1991 insbesondere die 
Festlegung von richtplanerischen Abbau- und Deponieperimetern fehlt. Im Übrigen haben sich seit 1991 
verschiedene gesetzliche Rahmenbedingungen (Umweltschutzgesetz, Gewässerschutzgesetz, Waldge-
setz, Technische Verordnung über die Abfälle, Natur- und Heimatschutzgesetz etc. sowie auch die 
Rechtssprechung) z. T. stark geändert. Auch aus diesem Grund ist die Aktualisierung notwendig. 

Am 29. Oktober 2001 wurde an einer Koordinationssitzung zwischen dem Amt für Gemeinden und Raum-
ordnung (AGR), den Abbau- und Deponiebetreibern und der Region TIP beschlossen, die Revision um-
zusetzen. Die Geschäftsleitung TIP erteilte der Geschäftsstelle anfangs 2002 den Auftrag, für die Festle-
gung des Leistungsbeschriebes eine Projektgruppe einzusetzen. Weil das Geschäft nicht umgesetzt wur-
de, teilte das AGR im Oktober 2002 mit, dass keine weiteren Gesuche mehr behandelt würden, bis die 
regionale Richtplanung revidiert ist. 

1.2 Zweck und Ziele 

Die regionale Richtplanung Abbau und Deponie bezweckt in Übereinstimmung mit dem kantonalen Sach-
plan ADT, die notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen: 
• Für eine langfristig ausreichende, raumverträgliche, ökonomische und umweltschonende Versorgung 

mit natürlichen Baurohstoffen, 
• für eine raumverträgliche, ökonomische und umweltschonende Entsorgung der Inertstoffe und des 

nicht wiederverwendbaren unverschmutzten Aushubs, 
• für die planerische Sicherstellung der notwendigen Abbau- und Deponiereserven sowie 
• für eine zielorientierte und stufengerechte Zusammenarbeit der Planungs- und Bewilligungsbehörden 

und der Abbau- und Deponieunternehmungen. 

Der regionale Richtplan leistet eine wichtige Vorarbeit, indem er aufzeigt, welche Standorte resp. Vorha-
ben unter welchen Voraussetzungen genehmigungsfähig sind. Er dient, in Anlehnung an den kantonalen 
Sachplan ADT, als praxisnaher Wegweiser sowohl für den jeweiligen Gesuchsteller, als auch für die be-
urteilenden Stellen auf Gemeinde-, Regions- und Kantonsebene, indem er: 
• Angaben zum voraussichtlichen Bedarf an Material- und Deponievolumen in der Region liefert, 
• einen Überblick über abbauwürdige Materialvorkommen und mögliche Ablagerungs- resp. Deponie-

standorte verschafft und damit aufzeigt, wie und wo sich die Region inskünftig ver- und entsorgen will, 
• eine koordinierte und geordnete Ver- und Entsorgung der Region gewährleistet. 

Kommunale Nutzungsplanungen zur Sicherung von Abbau- und Deponiestandorten stützen sich immer 
auf den regionalen Teilrichtplan Abbau und Deponie. Dieser legt die künftigen Standorte resp. Erweite-
rungsgebiete anhand wirtschaftlicher, raumplanerischer und ökologischer Kriterien fest. Durch den Teil-
richtplan nicht festgelegt werden die Standorte für die Aufbereitung und Weiterverarbeitung (Kies, Beton, 
Belag, Sekundärbaustoffe etc.). 
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Die Region TIP übernimmt die im Sachplan ADT festgehaltenen Ziele (Kap. 3), Grundsätze für die Pla-
nung (Kap. 4.2) und Vorgaben für die Regionen (Kap. 6.1) und nimmt Kenntnis von den im Kapitel 5 um-
schriebenen Aufgaben und Interessen des Kantons (siehe dort). 

Im besonderen ist darauf hinzuweisen, dass in der Region Thun-InnertPort zur Zeit ein grosses Problem 
bezüglich der Verfügbarkeit von (eigentlich bewilligten) Auffüllvolumen für sauberen Aushub besteht (aus 
betrieblichen Gründen: Verfügbarkeit von Auffüllvolumen hängt von Abbautätigkeit ab, welche wiederum 
vom Markt abhängig ist). Im vorliegenden Richtplan soll daher auch aufgezeigt werden, wie vorgegangen 
werden soll, um die Entsorgung unter Beachtung dieser zeitlich variablen Verfügbarkeit von Auffüllvolu-
men sicherstellen zu können.  

1.3 Vorgehen / Planungsablauf 

Mit der Grundlagenerhebung und der Erarbeitung der Richtplanung wurde die CSD Ingenieure und Geo-
logen AG beauftragt. 

Der Planungsablauf sieht wie folgt aus: 

02. April 2003 Startsitzung: Definition Vorgehen und zeitlicher Ablauf 
April bis Juni 2003 Grundlagenerhebungen (Materialflüsse, Standorte und Vorhaben, Be-

darfsabklärungen etc.), Konzeptvorschlag, Inhaltsverzeichnis Richtplan 
16. Juni 2003 Sitzung 2: Kenntnisnahme Grundlagen, weiteres Vorgehen 
Juni - November 2003 Konsolidierung Grundlagendaten und Konzept, Entwürfe Objektblätter, 

Entwurf Richtplantext 
24. November 2003 Sitzung 3: Kenntnisnahme und Diskussion Konzept, Objektblätter und 

Richtplan; Einleitung Mitwirkung 
bis 03. Dezember 2003 Anpassungen für Mitwirkung 
03. Dezember 2003 Öffentliche Orientierungsveranstaltung 
08. Dezember 2003 - 
30. Januar 2004 

Mitwirkung 

15. März 2004 Sitzung 4: Stellungnahmen zu Mitwirkungseingaben 
April - Juni 2004 Anpassungen nach Mitwirkung 
August 2004 - Januar 2005 Vorprüfung bei Kanton und Bund 
14. März 2005 Bereinigungssitzung nach Vorprüfung (mit AGR und GSA) 
März - April 2005 Anpassungen nach Vorprüfung 
006. Juni 2005 Sitzung 5: Verabschiedung z. H. Vorstand (= Geschäftsleitung TIP) 
02. November 2005 Verabschiedung durch Geschäftsleitung TIP z. H. Delegiertenversammlung
29. November 2005 Beschlussfassung durch Delegiertenversammlung Region Thun-InnertPort 
Januar 2005 Genehmigung Richtplan durch AGR 

 
Die Arbeit der CSD Ingenieure und Geologen AG wurde von einer Arbeitsgruppe begleitet (siehe Seite 
III), in welcher neben der Region ausgewählte Gemeindevertreter, das Amt für Gemeinden und Raum-
ordnung (AGR), das Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft (GSA) sowie vier Unternehmervertreter 
vertreten waren. 

Im Rahmen der Vorprüfung wurde der Teilrichtplan Abbau und Deponie auch dem Bund zur Prüfung un-
terbreitet. Einbezogen wurden die Bundesämter für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), für Land-
wirtschaft (BLW), für Wasser und Geologie (BWG), für Strassen (ASTRA) und für Raumentwicklung 
(ARE) sowie die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK). Der Bund (vertreten 
durch ARE) hat mit seiner Stellungnahme dem vorliegenden Richtplan zugestimmt. 
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1.4 Verbindlichkeit des regionalen Teilrichtplanes Abbau und Deponie 

In Art. 98 Abs. 3 des kantonalen Baugesetzes (BauG) werden die Regionen beauftragt, (Teil-)Richtpläne, 
regionale Konzepte und Sachpläne zu erfassen. Auf Antrag der Region kann die kantonale Genehmi-
gungsbehörde die Planungen für zustimmende kantonale Behörden verbindlich erklären. 

Das BauG kennt Richtpläne auf kantonaler, regionaler und kommunaler Ebene. Richtpläne sind grund-
sätzlich behördenverbindlich (Art. 57 Abs. 1 BauG).  

Die als behördenverbindlich geltenden Richtplaninhalte sind in den Objektblättern im Anhang zusam-
mengestellt. Sie sind behördenverbindlich für die zustimmenden kantonalen Behörden sowie für die Re-
gions- und Gemeindeorgane. Hingegen sind die Richtplaninhalte nicht grundeigentümerverbindlich. 

Der Berichtstext dient als Erläuterung zu den verbindlichen Festlegungen in den Objektblättern. 

In der Raumplanung resp. in der Richtplanung ADT werden drei verschiedene Kategorien hinsichtlich der 
räumlichen Abstimmung von Standorten (resp. Erweiterungsflächen) unterschieden: 

• Festsetzungen: Der Bedarf ist nachgewiesen, alle räumlichen Fragen sind geklärt und vom Planungs-
träger sowie der Genehmigungsbehörde anerkannt. Festsetzungen sind behördenverbindlich. 

• Zwischenergebnisse: Es sind noch nicht alle räumlichen Fragen geklärt. Es besteht aber Klarheit, 
welche Schritte noch durchgeführt werden müssen, bis die Kategorie Festsetzung erreicht wird. 

• Vororientierungen: Damit wird auf längerfristige, noch nicht konsolidierte Absichten hingewiesen. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUNDLAGEN 
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2. GRUNDLAGEN 

2.1 Planungsperimeter 

Der Untersuchungsperimeter (Planungsperimeter) besteht aus den 40 Gemeinden der Region TIP (siehe 
Abbildung 1). Diese verteilen sich auf die 5 Teilregionen Thun, InnertPort, Westamt, Ostamt, Linke See-
seite und Rechte Seeseite. Die an die Region TIP angrenzenden Nachbarregionen sind ebenfalls aus 
Abbildung 1 ersichtlich. 

Abbildung 1: Planungsperimeter Region TIP und dessen Nachbarregionen 
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2.2 Situation Ver- und Entsorgung 

2.2.1  Bestehende Standorte                                                                                                   
Standorte von regionaler Bedeutung 

Die bestehenden Ver- und Entsorgungsstandorte von regionaler Bedeutung in der Region TIP (exkl. Be-
ton-/Belagswerke) sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die Lage der Standorte (inkl. Be-
ton-/Belagswerke) ist aus dem Übersichtsplan in Beilage D ersichtlich. 

Nr. Name Standort Gemeinde Betreiberin Tätigkeiten 
1 Steinigand Wimmis Kiestag K, W, A, I 
2 Bümberg (Teil Heimberg) Heimberg KAGA K, A 
3 Säget / Weid Uttigen KAGA K, A, I 
4 Hanigrube Reutigen Burgergemeinde Reutigen K, A 
5 Gesigen Spiez Kiestag K, A 
6 Zulgport Unterlangenegg Kies-/Betonwerk Stucki K, A 
7 Pfandern Thun Kästli AG K, A 
8 Steinbruch Reutigen Reutigen Kiestag Kf 
9 Kienberg Wimmis Kiestag Kf 

10 Steinbruch Port Wimmis Von Känel AG Kf 
11 Gipsgrube Rigips (Teil Krattigen) Krattigen Rigips AG Gips, Anhydrit
12 Kander-Mündungsgebiet / Kanderdelta Spiez Creabeton Kg, W 
13 Simme bei Port Wimmis Kiestag Kg 
- Kieswerk Heimberg Heimberg Kieswerk Heimberg W 

Tabelle 1: Bestehende Ver- und Entsorgungsstandorte von regionaler Bedeutung in der Region TIP 
Legende Tätigkeiten:  K = Kiesabbau (Felsabbau: f / Gewässerentnahmen: g) / W = Kieswerk / A = Ablagerung 

unverschmutzter Aushub / I = Inertstoffdeponie / S = Produktion Sekundärbaustoffe 

Die wichtigsten Standorte von regionaler Bedeutung in der Region TIP sind „Steinigand“ (Wimmis), dieje-
nigen der KAGA („Bümberg“, „Säget/Weid“) und die Gewässerentnahmen der Creabeton in 
Spiez/Einigen. Daneben spielen auch die „Hanigrube“ und die Steinbrüche Reutigen und Port eine wich-
tige Rolle. Die übrigen Abbaustellen sind mengenmässig gesehen eher von untergeordneter Bedeutung. 

Kleine Standorte (keine regionale Bedeutung) 

In der Beilage C sind die im Rahmen einer Umfrage bei allen Gemeinden der Region TIP sowie beim Amt 
für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft gemeldeten vorhandenen „kleinen“ Standorte für Abbau (inkl. 
Gewässerentnahmen) und Auffüllung (sauberer Aushub), welche nicht von regionaler Bedeutung sind, 
aufgeführt. 

Für die Region TIP wichtige Standorte in Nachbarregionen  

Die Tabelle 2 enthält die für die Region TIP wichtigsten Standorte der benachbarten Regionen. 

Name Standort Gemeinde Region Betreiberin Tätigkeiten 
Türli-/Bergacher, Lütstuden, Ried, 
Wichtrach 

Kirchdorf, Jaberg 
Wichtrach Aaretal KAGA K, W, A, I 

Balmholz Beatenberg Oberland-Ost AG Balmholz Kf, W, A 
Gridenbühl Linden Kiesental Kies-/Betonwerk 

Stucki 
K, W, A 

Mitholz Blausee-Mitholz Kandertal SHB K, W, A 

Tabelle 2: Ver- und Entsorgungsstandorte in den Nachbarregionen, welche für die Region TIP von Belang sind 
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Die KAGA betreibt ihre Standorte, welche z. T. in der Region TIP („Säget/Weid“, „Bümberg“) und z. T. in der Region 
Aaretal (vor allem Kirchdorf/Jaberg und auch z. T. „Bümberg“) liegen, im Wechsel. Daher wird für die vorliegende 
Planung ein gewisses Kontingent des jährlichen Abbau- und Auffüllvolumens der KAGA der Region TIP zugeordnet 
(d. h. nicht als „extern“ betrachtet), egal an welchem Standort der KAGA (inner-/ausserhalb TIP) dieses in einem 
bestimmten Jahr beansprucht wird. Das in den vergangenen Jahren tatsächlich von der KAGA in die Region TIP 
gelieferte Material resp. das aus der Region TIP an Standorten der KAGA abgelagerte Material werden somit nicht 
als Importe resp. Exporte betrachtet. 

2.2.2 Abbau / Produktion / Verbrauch 

Wie die Tabelle im Beilage A zeigt, wurden in der Region TIP in den letzten 5 Jahren (1998 - 2002) zwi-
schen 230'000 bis 350'000 m3 [fest] Material pro Jahr produziert (inkl. Kontingent KAGA; exkl. Kleinmen-
gen). Davon sind ca. 50 bis 60 % Wandkies (Alluvialkies), je ca. 10 bis 15 % Felsabbau und Gewässer-
entnahmen und 15 bis 25 % Alternativmaterial (Aushübe sowie Recyclingmaterial inkl. Altschotter). Der 
Durchschnitt der letzten 5 Jahre beträgt rund 290'000 m3, der letzten 3 Jahre ca. ca. 310'000 m3 [fest]. 
Gemäss den Erhebungen bei den Betreibern liegt die aktuelle produzierte Materialmenge bei rund 
340'000 m3 [fest]. 

Abbildung 2: Materialflüsse unaufbereitetes und aufbereitetes Material [m3 lose] 
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Der Materialverbrauch in der Region TIP liegt bei rund 350'000 m3 [lose] (siehe Schema Materialflüsse in 
Abbildung 2). Aus der Region weggeführt werden ca. 160'000 m3 [lose] Material. Die Zufuhren (exkl. 
KAGA) liegen bei rund 100'000 m3 [lose]. Der Verbrauch von in der Region TIP produziertem Material 
(inkl. ab Lager) beträgt ca. 410'000 m3 [lose], entsprechend 340'000 m3 [fest] (vgl. oben). 

In der Region TIP (inkl. Kontingent KAGA bestimmt für TIP) wird somit klar mehr Material produziert 
(410'000 m3 lose; inkl. Kontingent KAGA) als verbraucht (350'000 m3 lose). Die wesentlichen Wegfuhren 
erfolgen in die benachbarten Regionen Oberland-Ost und Kandertal sowie in geringerem Umfang ins 
Obersimmental/Saanenland. Die externen Zufuhren (exkl. KAGA) stammen vor allem aus den Regionen 
Aaretal, Kiesental (vor allem Kies- und Betonwerk Stucki), dem Kandertal (z. B. SHB) und Oberland-Ost 
(„Balmholz“) und beinhalten auch Stollenausbrüche, direkte Verwendung von Aushüben und diverse 
Kleinchargen. Die Grössenordnung der totalen Importe wurde anhand der gesamtkantonalen Erhebun-
gen der Kommission ADT (Jahre 2001 und 2002) festgelegt. Beim Nettofluss Import/Export (ohne Be-
rücksichtigung der Zufuhren im Kontingent KAGA) überwiegt der Export um 60'000 m3 lose (410'000 - 
350‘000 resp. 160'000 - 100‘000). Je nach Anteil des innerhalb der Region TIP produzierten Materials der 
KAGA am gesamten von der KAGA in der Region TIP gelieferten Material ergibt sich ein sich ein anderer 
tatsächlicher (d. h. mit Berücksichtigung Kontingent KAGA) Nettofluss. Im Jahr 2002 hat die KAGA in der 
Region TIP keinen Abbau betrieben, d. h. alles in der Region TIP von der KAGA gelieferte Material (ca. 
100'000 m3 lose) wurde de fakto importiert. Für das Jahr 2002 (Produktion innerhalb TIP 250'000 m3 lose) 
ist damit - sofern von einem konstanten Verbrauch von 350‘000 m3 [lose] ausgegangen wird (Verbrauch 
wurde nicht für jedes Jahr erhoben) - von einem Import-Überschuss von 100'000 m3 auszugehen 
(350'000 - 250‘000). Für das Jahr 2001 (77'000 von 101'000 m3 lose, welche KAGA in TIP geliefert hat, 
wurden in der Region TIP („Säget/Weid“) abgebaut) ergibt sich dagegen (bei einer in der Region TIP 
produzierten Menge von 394'000 m3 lose und einem angenommenen Verbrauch in der Region TIP von 
350'000 m3) ein Netto-Export von 44'000 m3 lose (394'000 - 350‘000). 

Der pro-Kopf-Verbrauch in der Region Thun-InnertPort beträgt bei einem Gesamtverbrauch von 
350'000 m3 lose (= 290'000 m3 fest) und einer Einwohnerzahl von ca. 117'000 (Stand 2002 gemäss Er-
hebungen ADT) ca. 2.5 m3 fest (resp. 3.0 m3 lose) pro Einwohner und Jahr, was deutlich niedriger liegt 
als Ende der 80er Jahre (Zeitpunkt der Grundlagenerhebungen für das regionale Abbau- und Deponie-
konzept von 1991), wo dieser noch auf rund 5.1 m3 veranschlagt wurde. In der Region Bern liegt der Wert 
in einer vergleichbaren Grössenordnung von 2.3 m3 pro Einwohner und Jahr. 

Der Anteil an verwendbaren Aushüben an der Gesamtproduktion in der Region TIP liegt bei ca. 5 bis 10 
%. Altschotter und Recyclingmaterial machen ca. 10 bis 15 % aus. 

Rund ein Viertel des Materialverbrauches in der Region TIP betrifft unaufbereitetes Material (Schüttmate-
rial inkl. Verwendung von kiesigen Aushüben und direkte Wiederverwendung von Recyclingmaterial; rela-
tiv geringer Anteil Felsmaterial). Der Bedarf an aufbereitetem Material (Beton, Belag und Komponenten) 
macht somit ca. ¾ des Gesamtbedarfes aus. 

Blockfelsmaterial („Blöcke“) 

Zwischen 1998 und 2002 produzierten die Steinbrüche Reutigen und Port zusammen pro Jahr ca. 3'000 
bis 5'000 m3 Blöcke. Zusätzlich benötigtes Blockfelsmaterial wird aus Nachbarregionen (vor allem Ober-
land-Ost: „Balmholz“) zugeführt. 

Reservesituation 

Die gemeldeten bewilligten Abbaureserven innerhalb der Region TIP (Standort „Bümberg“: nur Reserven 
auf Gemeindegebiet Heimberg) per Ende 2002 betragen insgesamt ca. 9.3 Mio. m3 [fest] (vgl. Tabelle in 
Beilage A). Diese setzen sich wie folgt zusammen: 

Abbaureserven  Mio. m3 % Bemerkungen 
Nicht erneuerbar 5.3 57 Kies ab Wand und Felsabbau 
Erneuerbar aus Gewäs-
sern 

1.1 12 Kanderdelta (Mündung) & Simme: 45 Jahre x 25'000 m3 

Verwertung Aushübe 1.0 11 45 Jahre x 23'000 m3/Jahr 
Altschotter und Recycling 1.9 20 45 Jahre x 42'000 m3/Jahr 
TOTAL 9.3 100  

Tabelle 3: Bewilligte Abbaureserven per Ende 2002 [m3 fest] 
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Von den bewilligten Reserven ist ein Anteil von grob 50‘000 - 60'000 m3 für die Produktion von Blöcken 
vorgesehen. Eine Erweiterung der bestehenden Steinbrüche (Reutigen, Port und Kohlere - im letzteren 
findet kein relevanter Abbau mehr statt) ist zur Zeit nicht geplant. 

Im Zusammenhang mit der Erhebung der Abbauzahlen wurden bei den Werken auch die weiteren, per 
Ende 2002 noch nicht bewilligten oder festgesetzten Kiesreserven, für welche Vorhaben bestehen, ermit-
telt (siehe Tabelle 4). 

Abbaureserven Mio. m3 Stand (April 2005) 
Steinigand, Wimmis 1.4 Mittlerweile durch AGR genehmigt 
Bümberg, Heimberg (exkl. Kiesen) 1.4 Mittlerweile durch AGR genehmigt 
Hanigrube  0.4 Mittlerweile durch AGR genehmigt 
Säget/Weid, Uttigen 3.3 Noch kein Projekt, aber Absicht besteht 
TOTAL 6.5  

Tabelle 4: Reserven Erweiterungen [m3 fest] 

2.2.3 Auffüllungen und Inertstoffdeponien 

Der Anfall an abzulagerndem unverschmutztem Aushub und an zu deponierenden Inertstoffen innerhalb 
der Region TIP lag in den letzten 5 Jahren (1998 - 2002) zusammen zwischen ca. 130'000 und 
300'000 m3 [fest] pro Jahr. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre beträgt ca. 230'000 m3 (vgl. Beilage B), 
was einem Materialanfall von ca. 2 m3 pro Einwohner und Jahr entspricht. In der Region TIP (inkl. Kon-
tingent KAGA; vgl. Seite 7 oben) wurden in den Jahren 1999 bis 2002 durchschnittlich ca. 260’000 m3 
[fest] abgelagert, d. h. durchschnittlich ca. 30'000 m3 des im TIP (inkl. Kontingent KAGA) abgelagerten 
Materials wurde von extern (Oberland-Ost, Kandertal, Obersimmental/Saanenland) zugeführt. 

Zwischen 1998 bis 2002 wurden in der Inertstoffdeponie der Kiestag im Steinigand (Wimmis) ca. 3'000 
bis 20'000 m3 [fest] Inertstoffe (inkl. Importe) pro Jahr abgelagert (ohne Importe bis ca.15'000 m3). Aus 
der Region TIP wurden in Deponien der KAGA (vor allem Standorte „Ried“ und „Lütstuden“ in der Region 
Aaretal) grob zwischen 5‘000 bis 15'000 m3 Inertstoffe pro Jahr abgelagert (vgl. Tabelle in Beilage B). Im 
Durchschnitt betrug der Anfall an zu deponierenden Inertstoffen in der Region TIP ca. 15'000 m3 pro Jahr. 

Die gemeldeten bewilligten Auffüllreserven (inkl. Inertstoffdeponierung) innerhalb der Region TIP per 
Ende 2002 betragen insgesamt rund 4 Mio. m3 [fest] (vgl. Tabelle in Beilage B). Die Auffüllreserven (inkl. 
Inertstoffdeponierung) in den Erweiterungen (siehe Tabelle 4) betragen ca. 7.4 Mio. m3 [fest]. Die Reser-
ven für die Inertstoffdeponierung sind bei den Standorten „Steinigand“ und „Säget/Weid“ vorhanden. 

Kurzfristig (in den nächsten paar Jahren) ist die Situation bezüglich verfügbarem Auffüllvolumen für un-
verschmutzten Aushub prekär (vgl. Kapitel 1.2), d. h. es bestehen deutliche Entsorgungslücken (ca. 
35'000 m3 pro Jahr; vgl. Kapitel 3.3). 

2.2.4 Gipsgrube (Leissigen/Krattigen) 

Der Materialabbau in der Gipsgrube der Rigips in Leissigen/Krattigen (Gips und Anhydrit) dient zur Belie-
ferung verschiedener schweizerischer Zementfabriken sowie zur Versorgung des Werkes Heimberg mit 
Bau-Gips für die Herstellung von Vollgipsplatten. 

Die Abbaumenge in der Gipsgrube lag in den Jahren 1998 bis 2002 zwischen ca. 50‘000 - 120‘000 m3 
[fest] pro Jahr (Durchschnitt ca. 75'000 m3 pro Jahr). Die Auffüllung der Grube erfolgt grösstenteils mit 
dort anfallendem, nicht verwertbarem Material. Von extern können aufgrund der vorgesehenen Endges-
taltung im Schnitt nur geringe Mengen angenommen werden. 
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2.2.5 Kieswerke 

Kieswerk Heimberg 

Das Werk liegt am nördlichen Rand der Region TIP in verkehrstechnisch guter Lage direkt am Autobahn-
zubringer der A6. Das Rohkies wird zur Hauptsache aus dem Abbau der KAGA (vor allem Abbaustellen 
„Bümberg“, „Kirchdorf/Jaberg“, „Säget/Weid“) zugeführt. Eigene Materialentnahmestellen besitzt das 
Werk nicht, jedoch werden ansehnliche Rohmaterialmengen direkt aus Aushubarbeiten (vor allem Teilre-
gion Thun) gewonnen. 

Das Materialangebot umfasst alle Komponenten der Klasse „aufbereitetes Material“ (siehe Seite V). Der 
Materialausstoss zwischen 1998 und 2002 lag bei 100'000 bis 140'000 m3 [fest] pro Jahr. Ungefähr 60 % 
davon gelangen zur Frischbeton Thun (davon werden schlussendlich ca. 10 % exportiert), ca. 25 - 30 % 
zum Belagswerk Trachsel (davon ca. 80 % exportiert), der Rest wird individuell verkauft (Export ca. 
50 %). 

Kieswerk Creabeton, Spiez (Einigen) (ehemals Kanderkies AG) 

Das Werk liegt auf dem Kanderdelta direkt am Thunersee etwa 300 m von der Kantonsstrasse Thun - 
Spiez entfernt. Das Rohmaterial wird hauptsächlich aus dem (oberen) Kanderdelta (Mündungsgebiet) 
resp. dem Kandergrien (Rodungsfläche; gehört der Creabeton) gewonnen. Der Rest stammt grösstenteils 
aus der „Hanigrube“ in Reutigen. 

Der Output des Werkes lag zwischen 1998 und 2002 bei 50'000 bis 75'000 m3 [fest] pro Jahr, davon ca. 
25'000 bis 30'000 m3 als Betonwaren, Bausteine etc. Der Rest gelangt zur Weiterverarbeitung in andere 
Werke und teilweise direkt an Kunden. 

Kieswerk Kiestag, Wimmis 

Das Werk liegt am linken Kanderufer direkt an der Kantonsstrasse Wimmis - Spiez, ca. 1 km vom An-
schluss an die Autobahn A6 entfernt. Das Rohmaterial wird hauptsächlich aus eigenen, umliegenden 
Entnahmestellen bezogen. Das Angebot umfasst „unaufbereitetes“ und „aufbereitetes“ Material. 

Der Jahresausstoss lag zwischen 1998 und 2002 bei ca. 160'000 bis 240'000 m3 [fest] pro Jahr, davon 
gelangen ca. 80'000 bis 120'000 m3 in Beton-/Belagwerke (vor allem Frischbeton Thun), ca. 35'000 bis 
50'000 m3 aufbereitetes Material gehen direkt an Kunden, der Rest ist unaufbereitetes Material zum di-
rekten Verbrauch. 

Das Werk tritt mit seinen aufzufüllenden Abbaustellen auch als regional bedeutender Entsorger für un-
verschmutzten Aushub und für Inertstoffe auf. 

2.2.6 Teil- und überregionale Betrachtung 

Versorgung 

Die Kiestag versorgt - z. T. über das Betonwerk der Frischbeton Thun und über das Belagswerk Bawag 
(beide in Wimmis) - hauptsächlich die Teilregionen linke Seeseite und InnertPort sowie die Nachbarregi-
onen Kandertal und Oberland-Ost. Das Material stammt dabei vor allem aus den Abbaustellen der Kies-
tag in Wimmis, Spiez und Reutigen sowie aus Stollenausbruch (grösstenteils innerhalb TIP). Daneben 
wird noch weiteres Material (inkl. Alternativmaterial) aus diversen Gebieten (ebenfalls hauptsächlich die 
oben erwähnten) zugeführt. 

Die KAGA versorgt die Region TIP vor allem über das Kieswerk Heimberg (vgl. Kapitel 2.2.5) mit Material 
aus ihren Abbaustellen. Das Kieswerk Heimberg verarbeitet das von der KAGA gelieferte Material, auf 
Baustellen anfallenden Aushub (vor allem aus Teilregion Thun) sowie weiteres zugeführtes Material (vor 
allem fertige Komponenten von Creabeton und Kiestag) und liefert die Produkte zu einem grossen Teil an 
die Frischbeton Thun und an das Belagswerk Trachsel (beide in Heimberg), wobei letzteres den Belag zu 
einem grösseren Teil exportiert. Der übrige Teil des Materials (ca. 10 - 15 %) wird individuell direkt an 
Kunden verkauft (davon ca. ½ Export). 

Die Creabeton gewinnt das Material vorwiegend aus Gewässerentnahmen (Kanderdelta und -
Mündungsgebiet und z. T. Seebaggerungen) sowie aus dem Abbau der „Hanigrube“ in Reutigen. Sie 
verwendet das Material einerseits zur Herstellung von Betonwaren (ca. 25'000 - 30‘000 m3 pro Jahr). 
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Daneben beliefert sie verschiedene Werke (vor allem Heimberg; geringfügige Exporte nach Därligen) und 
verkauft Material direkt an Kunden. Das Liefergebiet ist die Region TIP, mit Schwerpunkt der Agglomera-
tion Thun. 

Entsorgung 

Die Teilregionen InnertPort und linke Seeseite sowie teilweise das Westamt und Thun entsorgen haupt-
sächlich in Richtung Wimmis (Kiestag). Nach Wimmis kommt auch eine namhafte Menge Material von 
den Nachbarregionen Kandertal und Oberland-Ost (zusammen ca. 30 % des von der Kiestag angenom-
menen Materials), da es in diesen Regionen zu wenig Ablagerungsvolumen für eine „Selbst-Entsorgung“ 
hat (der Steinbruch Balmholz könnte hier z. T. Abhilfe schaffen). 

Die rechte Seeseite, das Ostamt, der grösste Teil des Westamtes sowie teilweise Thun entsorgen vor 
allem zur KAGA (diverse Standorte im Grenzbereich zwischen TIP und Aaretal). Die abgelegenen (nörd-
lichen) Gebiete des Ostamtes entsorgen zum Teil auch nach Röthenbach (Stucki). In der Kiesgrube Zulg-
port in Unterlangenegg (Stucki) können pro Jahr nur geringe Kubaturen für die Auffüllung angenommen 
werden. Die Pfanderngrube in Thun kann momentan gar nicht betrieben werden. 

Transporte 

Grosse Transportwege sind vor allem bei den Randgebieten der Teilregionen InnertPort (Diemtigen, O-
berwil), der rechten Seeseite (Sigriswil) und des Ostamtes (vor allem Eriz, Horrenbach-Buchen) nötig. 
Ansonsten liegen die Ver-/Entsorgungsstützpunkte (Kiestag und KAGA) verkehrstechnisch günstig (nahe 
Autobahnanschluss). Für die Randgebiete der rechten Seeseite und des Ostamtes könnte hier eine grös-
sere Abbau-/Aufnahmekapazität der Grube Zulgport und die Inanspruchnahme von Auffüllvolumen im 
Steinbruch Balmholz für Abhilfe sorgen. In den Randgebieten von InnertPort sind keine grösseren Ab-
bau-/Auffüllvolumen absehbar. Hier könnte höchstens die kontrollierte Rekultivierung (mit sauberem Aus-
hubmaterial, enge Zusammenarbeit mit dem GSA erforderlich) der bestehenden dezentralen kleinen 
Standorte bei der Optimierung der Transportwege nützlich sein (vgl. Kapitel 2.2.7und 3.1.2). 

2.2.7 Unsachgemässe und illegale Ablagerungen 

Eine Anfrage beim kantonalen Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft (René Walti) hat ergeben, 
dass dem Amt in der Region TIP zur Zeit keine illegalen Standorte bekannt sind. Auch die Befragung der 
Gemeinden ergab keine illegalen Ablagerungsstandorte. Die Rekultivierung von kleineren Seitenentnah-
men (vor allem für Güterwege), welche in Zusammenarbeit mit dem LANA (kantonales Amt für Landwirt-
schaft), Abt. Strukturverbesserungen bewilligt wurden, durch natürliche Nachrutschung oder durch die 
Auffüllung mit unverschmutztem Aushub ist legal (Liste der von Gemeinden und GSA gemeldeten Stand-
orte siehe Beilage C). 

2.3 Kiesvorkommen im Planungsgebiet 

Durch das Wirken der Gletscher während der letzten Eiszeit und die nachfolgende Erosion durch Flüsse 
und Bäche entstanden in der Region Thun-InnertPort neben den ausgedehnten Alluvialkiesebenen weite-
re Lockergesteinsablagerungen wie Moränen, Schotter und Bachschuttablagerungen, welche heute die 
Rohstoffquellen für die Kiesversorgung darstellen. 

Wegen ihrer speziellen Eignung als hochwertiger Rohstoff für die Herstellung von Beton, Belag etc. kon-
zentriert sich der Richtplan vor allem auf die vornehmlich in Talgebieten vorhandenen Alluvialkiese, von 
welchen in der Region TIP bedeutende Vorkommen vorhanden sind. Hier sind vor allem die Gebiete von 
Wimmis, Reutigen und Zulgport zu erwähnen. 

Der im Rahmen des ursprünglichen Abbau- und Deponiekonzeptes der Region Thun-InnertPort von 1991 
erarbeite Bericht über die Kiesvorkommen in der Region TIP sowie der dazugehörige Übersichtsplan 
1:50'000 mit der Darstellung der nutzbaren Schotterkiesvorkommen (diese Grundlagen sind bei der Re-
gion TIP vorhanden resp. greif-/einsehbar) können weiterhin als gültig angesehen werden. Abweichungen 
sind aus den Objektblättern zu den einzelnen Standorten ersichtlich. 
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2.4 Grundlagen für konzeptionelle Festlegungen 

2.4.1 Planungshorizont 

Gemäss kantonalem Sachplan ADT sollen die Abbaureserven auf Stufe Nutzungsplan (kommunal) für 
15 und die Reserven auf Stufe Richt- und Nutzungsplan zusammen für 30 bis 45 Jahre reichen. Der Pla-
nungshorizont für den vorliegenden Richtplan wird somit für den Abbau auf 45 Jahre (2004 bis 2048) 
festgelegt. Dabei sollen im Richtplan die - zusätzlich zu den nutzungsplanerisch bereits gesicherten Vor-
kommen - zur Sicherung der Reserven für 30 Jahre nötigen Festsetzungen (Standorte resp. Erweiterun-
gen) enthalten sein. 

Der Planungshorizont des kantonalen Sachplanes ADT für die raumplanerische Sicherung des notwendi-
gen Deponieraumes für Inertstoffe beträgt 20 Jahre. Für Auffüllvolumen für unverschmutzten Aus-
hub enthält der Sachplan ADT keine Angabe zum Planungshorizont. Im vorliegenden regionalen Richt-
plan wird dieser auch hier auf 20 Jahre festgelegt. 

2.4.2 Planungsrichtwerte 

Abbau (inkl. Produktion von Alternativmaterial) 

Gemäss Kapitel 2.2.2 liegt die zukünftig produzierte Materialmenge - entsprechend dem Bedarf an in der 
Region TIP produziertem Material - bei rund 340'000 m3 [fest] pro Jahr. Der Bedarf in der Region TIP 
selbst liegt bei ca. 290‘000 m3 pro Jahr resp. ca. 2.5 m3 pro Einwohner und Jahr. Der Planungsrichtwert 
des Sachplans ADT (4 m3 pro Einwohner und Jahr) fordert von der Region TIP auf der anderen Seite 
eine Reservesicherung von jährlich rund 470'000 m3 (bei 117'000 Einwohnern; Stand 2002).  

Es empfiehlt sich aus verschiedenen Gründen (z. B. politische Glaubwürdigkeit, Relevanz der errechne-
ten Zeithorizonte) für die Beurteilung der Reservensicherung auf Stufe Richtplan besser auf die tatsächli-
chen Verhältnisse abzustellen und den kantonalen Planungsrichtwert zu reduzieren. Aufgrund von Unsi-
cherheiten (Datenerhebung, Konjunkturentwicklung etc.) sollten aber die gesicherten Reserven dennoch 
die tatsächlich benötigten Reserven übersteigen. 

Aufgrund der Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Bedarf in der Region TIP (290'000 m3 pro Jahr) 
und dem Planungsrichtwert (470'000 m3) - welche zum Teil daher kommt, dass der Materialbedarf im 
Gesamtkanton unter dem durchschnittlichen Planungsrichtwert des Sachplanes ADT liegt - hat die Kom-
mission ADT des Amtes für Gemeinden und Raumordnung auf Antrag beschlossen, dass die Region TIP 
ihre Abbau- und Deponie-Richtplanung aufgrund der veränderten Ausgangslage mit einem reduzierten 
Planungsrichtwert für Materialreserven von 3 statt 4 m3 pro Einwohner und Jahr fortsetzen kann (Richt-
mengenvorgabe wird bei der nächsten ordentlichen Revision des regionalen Teilrichtplanes Abbau und 
Deponie wieder neu festzulegen sein). Damit ergibt sich für 117'000 Einwohner und 45 Jahre (Planungs-
horizont) eine reduzierte Planungsrichtmenge von rund 15.8 Mio. m3 resp. 350‘000 m3 [fest] pro Jahr, 
womit der festgestellte Bedarf der Region TIP (290'000 m3) um ca. 60'000 m3 überschritten wird. Damit 
wird die im Rahmen der Grundlagenerhebung festgestellte Bedeutung der Region TIP als Versorger der 
Nachbarregionen berücksichtigt (gemäss Sachplan ADT müsste die Region eigentlich keine Reserven für 
die Versorgung von anderen Regionen einplanen). Zudem kann damit den erwähnten Unsicherheiten 
genügend Rechnung getragen werden. 

Auffüllungen und Inertstoffdeponien 

Wegen der grossen methodischen Schwierigkeiten legt der Sachplan ADT keine Planungsrichtwerte für 
die Entsorgung von unverschmutztem Aushub fest. Der Planungsrichtwert des Sachplanes ADT für 
Inertstoffdeponien (0.35 m3 pro Einwohner und Jahr; ergibt für die Region TIP ca. 40‘000 m3 pro Jahr) 
hat sich aufgrund der starken Vermischung von sortiertem Bauschutt mit unverschmutztem Aushubmate-
rial zwar als eher unpraktisch erwiesen. Da aber an den Standorten „Steinigand“ und künftig auch „Sä-
get/Weid“ Inertstoffe abgelagert werden können, kann davon ausgegangen werden, dass mit der Bereit-
stellung von ausreichenden gesamthaften Ablagerungsvolumina an diesen Standorten immer auch genü-
gende Anteile dieser Volumina für die Deponierung von Inertstoffen zur Verfügung stehen (im Zeitraum 
1998 - 2002 betrug der effektive Anfall an Inertstoffen in der Region TIP allerdings nur ca. 10‘000 - 
30‘000 m3 und durchschnittlich knapp 15'000 m3). 
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Auf Basis des ausgewiesenen Eigenbedarfs und zur teilweisen Deckung der Nachfrage aus den Nach-
barregionen (vgl. Kap. 2.2.3 und Beilage B) wird bei der weiteren Planung auf einen durchschnittlichen 
zukünftigen Bedarf nach Auffüllvolumen für unverschmutzten Aushub und nach Deponievolumen 
für Inertstoffe in der Region TIP von zusammen 240‘000 m3 [fest] pro Jahr abgestellt. Dies liegt gut 
10'000 m3 höher als der durchschnittliche Materialanfall innerhalb der Region TIP der Jahre 1998 - 2002. 
Dadurch wird ein gewisser (geringer) Anteil an Importen berücksichtigt, obwohl gemäss kantonalem 
Sachplan ADT bei der Planung keine Entsorgungsfunktion für Nachbarregionen einzubeziehen ist. Das 
Ziel ist, Importe möglichst zu minimieren, vor allem im Hinblick auf eine eventuelle Ablagerung (unver-
schmutzter Aushub und Inertstoffe) im Steinbruch Balmholz, wo Material aus der Region Oberland-Ost 
„abgefangen“ werden könnte. 

2.4.3 Überlagernde Nutzungsansprüche / Interessenabwägung 

Die Kiesgewinnung ist nur eine von vielen Bodennutzungsformen. Land- und forstwirtschaftliche Nutzun-
gen haben bodenerhaltenden Charakter, ebenso Natur-, Landschafts- und Gewässerschutzbestimmun-
gen. Materialabbau und -ablagerung hingegen stellen bodenverändernde Nutzungen dar (wie auch die 
Bebauung). Von den verschiedenen Arten der Bodennutzung gehen flächenhafte Ansprüche aus, die sich 
oft überlagern. Die Flächen mit tatsächlich abbaubaren Kiesvorräten unterscheiden sich aufgrund dieser 
überlagernden Nutzungsansprüche (= konkurrierende Interessen) von den geologisch vorhandenen 
Kiesvorkommen. 
Eine fundierte regionale Abbau- und Deponieplanung setzt den Einbezug anderer, konkurrierender Inte-
ressen voraus. Gestützt auf die einschlägigen eidgenössischen und kantonalen Erlasse sowie in Anleh-
nung an den Sachplan ADT wird zwischen Ausschluss- und Interessengebieten unterschieden. 
Ausschlussgebiete sind jene Gebiete, in welchen aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen die 
Interessenabwägung zu Gunsten anderer Interessen vorweggenommen ist. Folgende Zonen und Gebiete 
sind für Abbau- und Ablagerungsvorhaben Ausschlussgebiete: 
• Grundwasserschutzzonen (Art. 44 Abs. 2 GSchG) 
• unterhalb des Grundwasserspiegels bei Grundwasservorkommen, die sich nach Menge und Qualität 

für die Wassergewinnung eignen (Art. 44 Abs. 2 GSchG) 
• in Fliessgewässern, wenn der Geschiebehaushalt nachteilig beeinflusst wird (Art. 44 Abs. 2 GSchG) 
• Biotope von nationaler Bedeutung nach Art. 18a (Schutzgebiete der eidgenössischen Auenverord-

nung, der Hochmoorverordnung und der Flachmoorverordnung) sowie weitere Biotope von nationaler 
Bedeutung nach Art. 29 NHV (z. B. Amphibienlaichplätze) 

• Moorlandschaften von nationaler Bedeutung gemäss Art. 23b NHG 
• kantonale Naturschutzgebiete nach Art. 40 NSchG 
• Bauzonen nach Art. 30 BauV 
Interessengebiete sind Gebiete, in welchen andere Interessen bekannt und dokumentiert sind, eine Inte-
ressenabwägung zwischen diesen Interessen und den Interessen für Abbau und Ablagerung nicht vor-
weggenommen und damit ausstehend ist. Interessengebiete sind die folgenden: 
• Objekte des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) 

(VBLN, gestützt auf Art. 5 NHG) 
• Gewässerschutzbereich A, Z (Art. 44 GSchG) 
• Kantonale Biotope nach Art. 18 Abs 1bis NHG (kant. Trockenstandorte und weitere Lebensräume) 
• Kommunale Schutz-/Schonobjekte und -gebiete (Nutzungsplanung der Gemeinden)  
• Regionale Schutz-/Schonobjekte und -gebiete (Regionaler Landschaftsrichtplan) 
• Wald (Art. 5 WaG) 
• Raumbedarf Fliessgewässer (Art. 21 Wasserbauverordnung WBV) 
• Gebiete mit Naturgefahren (Gefahrenkarte und Gefahrenhinweiskarte) 
Daneben ist auch die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen als Interesse anzusehen, das dem Abbau 
und der Auffüllung i. d. R. entgegensteht. Da es sich hier aber vorwiegend um ein Interesse des Landei-
gentümers resp. -bewirtschafters handelt, welches mit finanziellen Mitteln geschmälert werden kann, 
werden Landwirtschaftsflächen nicht als eigentliches Interessengebiet betrachtet (die Flächen gehen ja 
für die landwirtschaftliche Nutzung nur vorübergehend verloren; bei der Rückführung von Abbau- und 
Deponiestellen in land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen hat der Boden mindestens der ursprüng-
lichen Qualität zu entsprechen). 
In den standortspezifischen Objektblättern im Anhang sind die überlagernden Nutzungsansprüche ge-
genüber der Kiesgewinnung dargestellt. 
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3. ABBAU- UND DEPONIEKONZEPT 

Im Abbau- und Deponiekonzept wird festgehalten, wie sich die Region Thun-InnertPort ver- und entsor-
gen will. 

Das Kapitel 3.1 erläutert die grundsätzlichen (d. h. nicht standortspezifischen) Festlegungen bezüglich 
Ver- und Entsorgung sowie zur Organisation der Umsetzung und des Vollzuges, welche in den entspre-
chenden Objektblättern (= verbindlicher Richtplaninhalt) im Anhang festgehalten sind: Objektblätter „V“ 
(Versorgung), „E“ (Entsorgung allgemein), „K“ (Kleine Auffüllungen von bestehenden kleinen Seitenent-
nahmen/Abbaustellen) und „O“ (Organisation). In diesen „Nicht standortspezifischen Objektblättern“ sind 
auch Aufträge formuliert, die zu Erreichung der gesetzten Ziele von der Region, von den Gemeinden und 
von den Unternehmern zu erledigen sind. 

In den Kapiteln 3.2 und 3.3 (Ver- und Entsorgungskonzept) wird aufgezeigt, wie die Ver- und Entsorgung 
der Region TIP zukünftig sichergestellt werden soll. Dabei sind auch schon Aussagen zu Standorten ent-
halten. Die eigentlichen standortspezifischen Festlegungen und Aufträge (verbindlicher Richtplaninhalt) 
befinden sich allerdings in den Objektblättern im Anhang. In diesen standortspezifischen Objektblättern 
finden sich auch ausführlichere Informationen zu den einzelnen Standorten.  

3.1 Grundsätzliche Festlegungen 

3.1.1 Abbau (vgl. Objektblatt „V“) 

Die Region TIP legt dem Versorgungskonzept den Bedarf an in der Region produziertem Material zu 
Grunde (d. h. mit Berücksichtigung, dass Exporte höher als Importe; vgl. Kapitel 2.4.2). Sie will damit die 
Reserven für die Selbstversorgung und für die Versorgung der von ihr abhängigen Nachbarregionen si-
cherstellen. Dazu wird ein Planungsrichtwert für den Abbau (inkl. Alternativmaterial) von 350'000 m3 
[fest] pro Jahr festgelegt (Planungshorizont: 45 Jahre). 

Die Versorgung der Region TIP stellt in erster Linie auf mittlere und grosse, professionell geführte Kies-
gruben und -werke ab. Dabei werden wie bereits Kapitel 2.2.1 erläutert auch die ausserhalb der Region 
TIP liegenden Abbaustellen der KAGA einbezogen. 

Es wird kurz- bis mittelfristig keine neue Felsabbaustelle (Steinbruch) in der Region TIP eröffnet (obwohl 
die Reserven begrenzt sind resp. die Region auf Blockfelsmaterial aus Nachbarregionen angewiesen ist). 
Mit dem Steinbruch Balmholz (an der Grenze zur Region TIP) und der Abbaustelle Mitholz sind Lieferan-
ten von Blockfelsmaterial in den Nachbarregionen vorhanden. 

Die Region TIP strebt in einer Vereinbarung mit den Nachbarregionen an, dass die durch den Wegfall der 
Steinbrüche der Region TIP entstehenden Versorgungslücken für Blockfelsmaterial (rund 5'000 m3 pro 
Jahr) durch vermehrte Importe aus den Nachbarregionen (vor allem Steinbruch Balmholz) gedeckt wer-
den können. 

Für die langfristige Versorgung der Region wichtige geologische Vorkommen sind vor Überbauung zu 
schützen. Dies betrifft die Gebiete im Umfeld der bestehenden Abbaustellen in Wimmis („Steinigand“), 
Reutigen („Hanigrube“) und Unterlangenegg („Zulgport“) sowie das Vorkommen auf Gemeindegebiet 
Zwieselberg („Allmid“). Die genauen Gebiete sind noch auszuscheiden und in einem Plan darzustellen, 
damit sie festgesetzt werden können (siehe Aufträge in den entsprechenden Objektblättern Nr. 1, 4, 6 
und I). 

3.1.2 Auffüllungen und Inertstoffdeponien (vgl. Objektblätter „E“ und „K“) 

Die Region TIP will sich selbst entsorgen. Die Nachbarregionen sollten dafür sorgen, dass sie möglichst 
geringe Mengen in die Region TIP exportieren (insbesondere im Hinblick auf mögliche Auffüllung / I-
nertstoffdeponierung im Steinbruch Balmholz). Der Planungsrichtwert berücksichtigt daher Importe aus 
Nachbarregionen nur in geringem Masse (vgl. Kapitel 2.4.2). Er beträgt für Ablagerungsvolumen für un-
verschmutzten Aushub und Inertstoffe zusammen 240'000 m3 [fest] pro Jahr (Planungshorizont: 20 
Jahre). 
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Unverschmutztes Aushubmaterial: Tagesgeschäft in der Region TIP 

Das in der Region anfallende unverschmutzte Aushubmaterial aus dem Tagesgeschäft ist in erster Priori-
tät aufzubereiten und wiederzuverwenden. In zweiter Priorität ist das Material in den Abbaustellen der 
Region (vor allem Hauptstandorte) abzulagern. Ablagerungen „auf der grünen Wiese“ sind zu unterlas-
sen. 

In den weiter von den Hauptzentren entfernten Gebieten der Teilregion InnertPort bestehen mehrere, 
zum Teil sehr dezentral liegende Seitenentnahmen und kleine, z. T. alte Abbaustellen (vor allem Diemti-
gen, Erlenbach und Därstetten; siehe Liste der „kleinen“ Standorte“ [ohne Gewähr auf Vollständigkeit] in 
Beilage C). Zur Transportoptimierung und zur (vorübergehenden) Entlastung der Hauptablagerungsstel-
len, aber auch zum Erreichen von fachgerechten Rekultivierungen erscheint es sinnvoll, wenn solche 
„kleinen“ Standorte in Absprache und unter Aufsicht des GSA, jeweils nach Freigabe durch die Bauver-
waltung, kontrolliert mit unverschmutzten Aushüben geringeren Umfanges, z. B. aus Baugruben von Ein-
familienhäusern, aus Geschiebesammlern und aus Hochwasserereignissen, aufgefüllt werden. Die Bau-
verwaltungen resp. kommunalen Baubewilligungsbehörden regeln die Zuweisung der kleineren Aushübe 
zu einer bestimmten Auffüllstelle (wo ein Baubewilligungsverfahren nötig ist im Rahmen der Baubewilli-
gung). Bei grösseren zu entsorgenden Aushüben ist das mit dem Baugesuch einzuholende Entsorgungs-
konzept (SIA 430) von der KADTIP auf die Übereinstimmung mit dem regionalen Teilrichtplan Abbau und 
Deponie zu überprüfen. Die Bauverwaltungen sind verantwortlich für den ordnungsgemässen Abschluss 
und die Wiederherstellung dieser Auffüllstellen. 

Aufgrund der Knappheit an vor allem kurz- und mittelfristig verfügbarem Auffüllvolumen kann bei bewillig-
ten und allenfalls bereits rekultivierten Gruben die Endgestaltung überprüft resp. angepasst werden (ist 
z. B. beim Standort „Bümberg“ bereits vorgesehen). 

Unverschmutztes Aushubmaterial: Grossprojekte in der Region TIP 

Grossprojekte sind Bauprojekte (i. d. R. nationale oder kantonale) mit regionalen oder überregionalen 
Auswirkungen auf die Bereiche Abbau, Deponie und Transporte, bei welchen eine grössere Menge Aus-
hubmaterial nicht verwertet werden kann und ausserhalb des Bauperimeters abgelagert werden muss. 
Bestehen genügend Kapazitäten, so sind auch diese Aushübe an den für das Tagesgeschäft üblichen 
Standorten abzulagern. Für Aushübe aus Grossprojekten, welche nicht in diesem Sinne entsorgt werden 
können, sind alternative Entsorgungswege in der folgenden Reihenfolge zu prüfen: 
• Anstreben eines Massenausgleiches auf der Baustelle durch Terraingestaltung 
• Ablagerung in angrenzende Grubenstandorte in Nachbarregionen 
• Ablagerung in weiter entfernten Regionen 

Für Grossprojekte ist i. d. R. eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. Darin ist die Ent-
sorgung des Aushubes im Rahmen eines Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzeptes (gemäss 
SIA-Empfehlung 430) darzustellen und nach den oben genannten Kriterien und Prioritäten zu prüfen, mit 
der Abbau- und Deponieplanung der Region TIP abzustimmen und festzulegen. Bei nicht UVP-pflichtigen 
Grossprojekten ist von den Bewilligungsbehörden das Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskon-
zept als Bestandteil der Baugesuchsunterlagen ebenfalls einzufordern. 

Die kantonale oder kommunale Behörde bewilligt das Grossprojekt erst, nachdem die Bauherrschaft im 
Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept nachweist, dass die Ziele und Grundsätze des kanto-
nalen Sachplanes ADT eingehalten sind und die Abstimmung mit der ordentlichen Abbau- und Deponie-
planung der Region erfolgt ist. Zu den Konzepten ist im Rahmen des Bewilligungsverfahrens von der 
Leitbehörde ein Mitbericht der „Kommission Abbau und Deponie der Region TIP (KADTIP)“ einzuholen, 
im Weiteren sind die Konzepte von Grossprojekten der kantonalen Kommission ADT zur Prüfung zu un-
terbreiten. 

Inertstoffe 

Die Region TIP entsorgt ihre Inertstoffe und Bauabfälle in TVA-konformen Inertstoffdeponien an den be-
stehenden Standorten. In der Region TIP werden zwei Inertstoffdeponie am zentralen Standort „Steini-
gand“ und künftig zusätzlich am Standort „Säget/Weid“ (an der Grenze zur Region Bern) betrieben. An 
diesen Standorten ist eine durchschnittliche jährliche Aufnahmekapazität von 15'000 m3 [fest] I-
nertstoffen (aus der Region TIP) zu gewährleisten. Es sind keine weiteren neuen Standorte für Inertstoff-
deponien in der Region vorzusehen. 
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Inertstoffe aus benachbarten Regionen sollen nur in beschränktem Umfang in der Region TIP deponiert 
werden, z. B. aus dem angrenzenden Raum Reichenbach - Frutigen. Insbesondere die Region Oberland-
Ost soll zukünftig den Steinbruch Balmholz benutzen, sofern dort die geplante Errichtung einer Inertstoff-
deponie bewilligt wird. 

3.1.3 Umsetzung und Vollzug (vgl. Objektblatt „O“) 

Im vorliegenden Teilrichtplan Abbau und Deponie der Region TIP sind zahlreiche Aufträge formuliert, die 
zu erledigen sind, wenn eine geordnete Ver- und Entsorgung der Region auch in Zukunft gewährleistet 
werden soll. Die dafür erforderliche Zusammenarbeit zwischen Behörden, Region und Unternehmungen 
ist mit einer neu zu bildenden „Kommission Abbau und Deponie der Region Thun-InnertPort (KAD-
TIP)“ zu institutionalisieren. Die KADTIP kontrolliert die Anwendung des Teilrichtplanes, sorgt für die Um-
setzung der Aufträge und rapportiert den Stand der Erledigung laufend an die Geschäftsleitung der Regi-
on TIP. Sie gewährleistet die laufende Nachführung des Teilrichtplanes (siehe Kapitel 4), sorgt für eine 
gegenseitige Information aller Kommissionsmitglieder, kümmert sich um die Koordination von Grosspro-
jekten und ist Ansprechstelle der Nachbarregionen, Gemeinden und Unternehmungen in Abbau- und 
Deponie-Belangen. 

Im Objektblatt „O“ ist im Weiteren der Ablauf bei der Aufnahme (Vororientierung, Zwischenergebnis oder 
Festsetzung) von neuen Standorten von regionaler Bedeutung im Teilrichtplan Abbau und Deponie (= 
Teilrevision) sowie bei der Überführung von Vororientierungen und Zwischenergebnissen in Festsetzun-
gen festgelegt. 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Bei grösseren Vorhaben, d. h. bei Materialentnahmen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 
300'000 m3 sowie bei Inertstoffdeponien mit einem Deponievolumen von mehr als 500'000 m3, ist gemäss 
der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung des Bundes (UVPV) eine UVP durchzuführen 
(dies gilt auch für Erweiterungen von weniger als diesen Volumina, sofern dass Gesamtvolumen inkl. der 
Erweiterung grösser ist). 

Die UVP erfolgt in der Regel im Rahmen des Nutzungsplanverfahrens (Erlass einer kommunalen Über-
bauungsordnung) mit gleichzeitiger Baubewilligung. D. h. zusammen mit dem Projekt und der Überbau-
ungsordnung ist in diesen Fällen ein Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) zu erstellen und zusammen mit 
den übrigen notwendigen Gesuchsunterlagen einzureichen. 

Ökologie 

Gemäss Art. 18 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) „hat der Kanton in 
intensiv genutzten Gebieten inner- und ausserhalb von Siedlungen für ökologischen Ausgleich mit Feld-
gehölzen, Hecken, Uferbestockungen oder mit anderer naturnaher und standortgemässer Vegetation zu 
sorgen.“ In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei Erweiterungen und neuen Abbau- 
und Deponiestellen während der Betriebsphase Wanderbiotope oder Ausgleichsflächen und im Rahmen 
der Endgestaltung ökologische Ausgleichsflächen (ca. 10 % des Perimeters) zu schaffen sind. 

Bei Erweiterungen sowie neuen Abbau- und Deponiestellen ist für die Planung eine ökologisch ausgebil-
dete Fachperson beizuziehen, um den Ist-Zustand zu erheben, eine ökologische Beurteilung der zu er-
wartenden Auswirkungen bezüglich geschützter und schutzwürdiger Lebensräume sowie Fauna und 
Flora gemäss Art. 18 und Art. 20 des NHG und die Planung der Ersatz- und ökologischen Ausgleichs-
massnahmen vorzunehmen. 

Bei den Planungen (neue Standorte und Erweiterungen) sind genügend grosse Abstände und Pufferzo-
nen zu Hecken, Wald sowie zu Gewässern (Raumbedarf Fliessgewässer, vgl. Art. 21 der eidgenössi-
schen Wasserbauverordnung (WBV) und kantonale Empfehlung zur „Sicherung des Raumbedarfs und 
Uferbereiches von Fliessgewässern“) vorzusehen. 

Die Bereiche Fauna, Flora und Lebensräume sind im Rahmen der Nutzungsplanung zu berücksichtigen 
und zu behandeln, bei UVP-pflichtigen Vorhaben (siehe oben) erfolgt dies anlässlich der Erarbeitung des 
Umweltverträglichkeitsberichtes. 
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3.1.4 Standortkriterien (vor allem für neue Standorte, aber auch für Erweiterungsgebiete) 

Die Beurteilung der Eignung eines Abbau- und Deponiestandortes von regionaler Bedeutung erfolgt auf-
grund nachfolgender Kriterien. 

Kriterien 1. Priorität 

Die folgenden Kriterien müssen zwingend erfüllt sein: 
• Erschliessung/Zufahrt: Der Schwerverkehr soll Wohnquartiere/Siedlungsgebiete möglichst wenig be-

lasten. 
• Lage Standorte: - möglichst nahe von Hauptverkehrsachsen und Hauptabsatzgebieten 

- nicht in Ausschlussgebieten (vgl. Kapitel 2.4.3) 
• Verfügbarkeit (Grundeigentümer): kurz- (bis 5 Jahre) oder mittelfristig (bis 15 Jahre). 
• Keine Ausschlusskriterien (vgl. Kapitel 2.4.3) vorhanden. 

Kriterien 2. Priorität 

Je besser diese Kriterien erfüllt sind, desto besser stehen die Beurteilungsvoraussetzungen für den 
Standort: 
• Die Einsehbarkeit des Standortes ist eingeschränkt. 
• Der Standort berücksichtigt die Interessengebiete (vgl. Kapitel 2.4.3), vor allem die Natur- und Land-

schaftsschutz- und -schongebiete. 
• Es ergeben sich Synergieeffekte mit bestehenden Anlagen. 
• Es werden keine naheliegenden Wohngebiete durch Immissionen beeinträchtigt. 

3.2 Versorgungskonzept 

Das eigentliche Versorgungskonzept geht in erster Linie aus der entsprechenden Grafik (Abbildung 3) 
hervor. Der nachfolgende Text dient der besseren Nachvollziehbarkeit der Darstellung. Die standortspezi-
fischen Festlegungen und Aufträge befinden sich in den Objektblättern im Anhang. 

3.2.1 Ausgangslage 

Die per Ende 2002 bewilligten Abbaureserven und das zu erwartende Alternativmaterial ergeben zu-
sammen für 45 Jahre ein Volumen von ca. 9.3 Mio. m3 [fest] (vgl. Kapitel 2.2.2). Bei einem Planungs-
richtwert von 350'000 m3 pro Jahr genügt dies theoretisch für ca. 26 - 27 Jahre. Die Erweiterungen der 
Standorte „Steinigand“, „Hanigrube“, „Bümberg“ und „Säget/Weid“ (total ca. 6.5 Mio. m3, siehe ebenfalls 
Kapitel 2.2.2), welche im vorliegenden Richtplan festgesetzt sind, genügen für weitere ca. 18 - 19 Jahre. 
Zusammen mit den bewilligten Reserven kann so theoretisch der Bedarf für ca. 45 Jahre gedeckt wer-
den, was deutlich über dem geforderten Horizont von 30 Jahren liegt. 

Aufgrund der zeitlich beschränkten Verfügbarkeit des Materials in den einzelnen Abbaustellen - aufgrund 
technischer oder z. T. rechtlicher Randbedingungen kann pro Jahr jeweils nur eine gewisse Menge ab-
gebaut werden - sieht die Situation im zeitlichen Ablauf über die nächsten 45 Jahre jedoch anders aus. 
Mit den per Ende 2002 bewilligten Reserven und der Erweiterung „Eyfeld“ des Standortes „Steinigand“ 
kann ca. bis und mit 2012 der Planungsrichtwert von 350'000 m3 pro Jahr erreicht werden. Danach fällt 
der Steinbruch Reutigen weg. Ausserdem werden die „kleinen“ Abbaustellen dann nicht mehr berücksich-
tigt. Schliesslich wird die zur Erreichung des Planungsrichtwertes bis 2012 vorübergehend um 5'000 m3 
erhöhte Menge der KAGA wieder auf die übliche Menge von 80'000 m3 pro Jahr reduziert. Damit entsteht 
ab 2013 eine Fehlmenge von ca. 30'000 m3. Zwischen 2020 und 2024 sind dann auch die bewilligten 
Reserven der Grube Gesigen und des Steinbruches Port erschöpft. Ca. 2026 ist die Erweiterung „Eyfeld“ 
am Standort “Steinigand“ fertig abgebaut. Die Erweiterung der Hanigrube genügt ca. bis 2037. Die im 
Richtplan festgesetzten Erweiterungen der KAGA („Bümberg“, „Säget/Weid“) genügen dagegen bis über 
das Jahr 2048 und damit über den Planungshorizont hinaus. 
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Die entstehenden resp. noch zu deckenden (zeitlichen) Versorgungslücken sind aus der Abbildung 3 
ersichtlich (rot umrandet). Dabei handelt es sich um fehlende resp. nicht verfügbare nutzungsplanerisch 
gesicherte und richtplanerisch festgesetzte Reserven der nächsten 30 Jahre (wobei die geplanten Vorha-
ben schon als Festsetzungen berücksichtigt sind) sowie um die noch nicht eruierten Möglichkeiten (Vor-
orientierungen und Zwischenergebnisse) für weitere 15 Jahre. 

3.2.2 Massnahmen 

Horizont 30 Jahre (2004 - 2033) 

Es ist anzustreben, dass ab dem Jahr 2013 (vorher besteht keine Deckungslücke; siehe oben) die inakti-
ve Abbaustelle „Pfandern“ (vgl. Objektblatt Nr. 7) wieder aktiviert werden kann (Abbaumenge 15'000 m3 
pro Jahr). Diese verfügt über bewilligte Reserven von 360'000 m3 (welche aufgrund des Widerstandes 
des jetzigen Grundeigentümers zur Zeit nicht abgebaut werden können), liegt zentral und verkehrstech-
nisch günstig.  

Zudem ist darauf hinzuwirken, dass ab 2013 am Standort „Allmid“ abgebaut werden kann 
(15'000 m3/Jahr). Dieser wurde im Rahmen der kantonalen Sachplanung ADT betrachtet (es existiert ein 
Objektblatt 95) und ist im vorliegenden Richtplan als Vororientierung enthalten. Innerhalb des im vorlie-
genden Richtplan vorgeschlagenen Perimeters (siehe Objektblatt II) sind Sondierungen (durch Unter-
nehmungen) durchzuführen, um abzuklären, ob die dem Konzept zu Grunde gelegte benötigte Reserve 
von mindestens 0.7 Mio. m3 am Standort gesichert werden kann. Im positiven Fall ist bis ca. 2008 auf-
grund der Sondierungen der genaue Abbauperimeter innerhalb des vorgeschlagenen Perimeters festzu-
legen, die Vororientierung in eine Festsetzung zu überführen und die Planung in Angriff zu nehmen (Ü-
berbauungsordnung und Abbau-/Auffüllprojekt erarbeiten). 

Für den Standort „Gesigen“ ist ein Erweiterungsperimeter festzulegen (Vororientierung im vorliegenden 
Richtplan, vgl. Objektblatt Nr. 5), in welchem ab dem Jahr 2022 abgebaut werden kann (gleichbleibende 
jährliche Mengen wie bisher). 

Ab 2024 sollen die jährlichen Abbaumengen an den Standorten „Allmid“ (vgl. Objektblatt Nr. II) und „Zulg-
port“ (Objektblatt Nr. 6) um je 5'000 m3 erhöht werden (am letzteren können heute aus nachbarrechtli-
chen Gründen nur 5'000 m3 pro Jahr abgebaut werden). Zudem wird ab 2024 von einer Erhöhung des 
Alternativmaterials um 5'000 m3 pro Jahr ausgegangen (70'000 statt 65'000 m3 pro Jahr). 

Für den Standort „Steinigand“ ist ein Erweiterungsperimeter festzulegen (Vororientierung im vorliegenden 
Richtplan, vgl. Objektblatt Nr. 1), in welchem ab dem Jahr 2027 Kies gewonnen werden kann (gleichblei-
bende durchschnittliche jährliche Abbaumenge). Der Erweiterungsperimeter ist zusammen mit der Ge-
meinde bis ca. ins Jahr 2010 festzulegen und anschliessend einer Festsetzung zuzuführen. 

Horizont weitere 15 Jahre (2034 - 2048) 

Die längerfristige Planung (zusätzlich zu Massnahmen für Planungshorizont 30 Jahre) sieht wie folgt aus: 

• ab 2037: Erweiterung „Pfandern“ (Vororientierung im Richtplan, vgl. Objektblatt Nr. 7) 
• ab 2038: Erweiterung „Hanigrube“ (Vororientierung im Richtplan, vgl. Objektblatt Nr. 4)  
• ab dem Jahr 2041 fehlen noch weitere 5'000 m3, welche durch eine Erhöhung der von der KAGA in 

der Region TIP abgesetzten Menge gedeckt werden sollen (Erhöhung von 80'000 auf 85‘000 m3) 
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3.3 Entsorgungskonzept (Auffüllung und Inertstoffdeponie) 

Das eigentliche Entsorgungskonzept geht in erster Linie aus der entsprechenden Grafik (Abbildung 4) 
hervor. Der nachfolgende Text dient der besseren Nachvollziehbarkeit der Darstellung. Die standortspezi-
fischen Festlegungen und Aufträge befinden sich in den Objektblättern im Anhang. 

3.3.1 Ausgangslage 

Die innerhalb der Abbaustellen bestehenden bewilligten (Stand Ende 2002) Auffüllreserven (inkl. I-
nertstoffdeponierung) betragen rund 4 Mio. m3 [fest] (vgl. Kapitel 2.2.3). Bei einem Planungsrichtwert von 
240'000 m3 pro Jahr genügt dies theoretisch für ca. 16 - 17 Jahre. Die im Richtplan festgesetzten Erwei-
terungen der Standorte „Steinigand“, „Hanigrube“, „Bümberg“ und „Säget/Weid“ (ca. 7.4 Mio. m3, siehe 
ebenfalls Kapitel 2.2.3) genügen für weitere ca. 30 - 31 Jahre. Zusammen mit den per Ende 2002 bewil-
ligten Reserven kann so theoretisch der Bedarf für ca. 47 Jahre gedeckt werden, was deutlich über dem 
geforderten Horizont von 20 Jahren liegt. 

Aufgrund der zeitlich beschränkten Verfügbarkeit der Auffüllvolumen an den einzelnen Standorten - auf-
grund technischer oder z. T. rechtlicher Randbedingungen kann pro Jahr jeweils nur eine gewisse Menge 
abgelagert werden - sieht die Situation im zeitlichen Ablauf über die nächsten 20 Jahre allerdings anders 
aus (vgl. Abbildung 4). Da am Standort „Steinigand“ kurzfristig (bis und mit 2007) vergleichsweise nur 
wenig Material pro Jahr abgelagert werden kann (60'000 statt durchschnittlich 90'000 m3), ist in diesem 
Zeitraum eine Entsorgungslücke vorhanden. Danach kann allerdings eine Zeit lang mehr Material ange-
nommen werden als im Schnitt, weil Kapazitäten frei werden. Ab dem Jahr 2014 wird dann mit dem 
Durchschnitt von 90'000 m3 gerechnet. Ab diesem Zeitpunkt ergibt sich eine langfristige Fehlmenge von 
ca. 30'000 m3 pro Jahr. Ungefähr im Jahr 2020 wird in der Gipsgrube der Rigips in Leissigen/Krattigen für 
die Rekultivierung ca. 40'000 - 60'000 Auffüllmaterial von extern benötigt (ansonsten werden nur geringe 
Mengen angenommen), so dass die Auffüllmenge am Standort „Steinigand“ dannzumal entsprechend 
reduziert werden könnte. 

Mit der Erweiterung „Eyfeld“ genügen die Reserven des Standortes „Steinigand“ bis und mit ca. 2030 und 
damit über den Planungshorizont (2024) hinaus. Die bewilligten Reserven der KAGA (Standorte „Büm-
berg“ und „Säget/Weid“ in der Region TIP sowie Standorte „Ried“, „Lütstuden“, „Bergacher“ und 
„Wichtrach“ in der Region Aaretal) genügen deutlich über den Planungshorizont hinaus (für ca. 30 Jahre), 
mit den im Richtplan festgesetzten Erweiterungen („Bümberg“, „Säget/Weid“) zusammen ist sogar ein 
Volumen für über 50 Jahre vorhanden. Die bewilligten Auffüllvolumen der Hanigrube (inkl. Erweiterung) 
reichen zusammen auch deutlich über die nächsten 20 Jahre hinaus (bis ca. 2034). 

Die entstehenden resp. noch zu deckenden (zeitlichen) Entsorgungslücken sind aus der Abbildung 4 
ersichtlich (rot umrandet). Dabei handelt es sich um fehlende resp. nicht verfügbare nutzungsplanerisch 
gesicherte und richtplanerisch festgesetzte Reserven der nächsten 20 Jahre. 

3.3.2 Massnahmen 

Kurzfristig (2004 bis 2008) fehlt ein Ablagerungsvolumen von jährlich 35'000 m3. Um diese Entsorgungs-
lücke zu decken, ist eine Erhöhung der jährlichen Auffüllmengen an Standorten, wo dies betrieblich 
machbar ist, anzustreben. Dies ist insbesondere bei den Abbaustellen der KAGA (vor allem Standorte 
„Bümberg“ und diejenigen im Aaretal) und evtl. beim Standort „Zulgport“ (siehe Objektblatt Nr. 6) zu prü-
fen. Zudem ist die Auffüllung am Standort „Brünnlisau“ (neuer Standort als Zwischenergebnis, Objektblatt 
Nr. I) nach Möglichkeit rasch in Angriff zu nehmen. Im Weiteren ist der Import von Auffüllmaterial aus den 
Nachbarregionen möglichst gering zu halten. Die KADTIP prüft zur Deckung der kurzfristigen Entsor-
gungslücken daneben weitere Sofortmassnahmen in der Teilregion InnertPort (Auffüllung bestehende 
„kleine“ Abbaustellen/Seitenentnahmen) zusammen mit dem GSA (vgl. Objektblätter „E“ und „K“). 

Im Weiteren ist anzustreben, dass ab dem Jahr 2014 am heute inaktiven Standort „Pfandern“ wieder 
aufgefüllt werden kann (15'000 m3 pro Jahr; vgl. Objektblatt Nr. 7). Zudem ist darauf hinzuwirken, dass ab 
2014 am Standort „Allmid“ aufgefüllt werden kann (15'000 m3 pro Jahr; vgl. Objektblatt Nr. II). Ab diesem 
Zeitpunkt werden die „kleinen“ Standorte (Auffüllung von bestehenden kleinen Abbaustel-
len/Seitenentnahmen mit unverschmutztem Aushub) im Konzept nicht mehr berücksichtigt. 
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Abbildung 4: Entsorgungskonzept 
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3.4 Standortspezifische Festlegungen und Aufträge  

Die standortspezifischen Objektblätter (inkl. Plandarstellungen) im Anhang enthalten die verbindlichen 
Richtplaninhalte zu den einzelnen Standorten der Region. Sie enthalten bei Bedarf auch „Abstimmungs-
anweisungen“ (Aufträge), welche den Beteiligten das weitere Vorgehen aufzeigen. 

Die Lage der Standorte ist aus dem Übersichtsplan in Beilage D ersichtlich. Diese enthält die grossen 
und mittleren festgesetzten Abbau- und Deponiestandorte sowie mögliche neue Standorte (Vororientie-
rungen). Als Hinweise sind die Lage der Kies-, Beton- und Belagswerke, die Hauptverkehrsachsen sowie 
die Gemeindegrenzen enthalten. 
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4. ANWENDUNG UND REVISION DES TEILRICHTPLANES 

4.1 Anwendung 

Der regionale Teilrichtplan Abbau und Deponie ist ein Zwischenprodukt auf dem Weg zum Ziel. Er bildet 
die Grundlage für weitere Planungsschritte. Diese sind im Sachplan ADT (Abschnitte 6.2 bis 6.4) klar 
formuliert. 

Die Anwendung des Richtplanes erfolgt, indem 
• die KADTIP (Kommission Abbau und Deponie der Region TIP) als ständige Kommission institutionali-

siert wird und künftig die Anwendung des Richtplanes begleiten und führen kann; 
• die KADTIP zu allen aktuellen Geschäften im Bereich Abbau und Deponie Stellung bezieht; 
• die betroffenen Gemeinden Nutzungsplanungen bzw. Bauprojekte von in diesem Richtplan festgesetz-

ten Standorten in Angriff nehmen (für in diesem Richtplan nicht festgesetzten Standorte ist das Pla-
nerlassverfahren in der Regel erst einzuleiten, wenn der Standort in der aktuellen genehmigten regio-
nalen Abbau- und Deponieplanung ausgewiesen ist; kantonaler Sachplan ADT, S. 31); 

• im Rahmen der Vorprüfung und Genehmigung von Nutzungsplanungen die Richtplankonformität ge-
prüft wird; 

• für die Erteilung von Bewilligungen für Abbau- und Deponievorhaben die Richtplankonformität eines 
Vorhabens vorausgesetzt wird. 

Die Anwendung des Teilrichtplanes wird kontrolliert (vgl. Kapitel 3.1.3). 

4.2 Revision 

Die Revision bzw. Nachführung des regionalen Teilrichtplanes Abbau und Deponie erfolgt grundsätzlich 
nach den Richtlinien des kantonalen Sachplanes ADT. 

Fortschreibung 

Um eine Fortschreibung des Richtplanes handelt es sich, wenn der Vollzug von Richtplananweisungen 
festgehalten, mitgeteilt oder zur Kenntnis genommen wird. Der Richtplan wird durch die Geschäftsstelle 
der Region Thun-InnertPort fortgeschrieben; die Fortschreibungen werden durch die KADTIP genehmigt. 

Teilrevision (Anpassung) 

Um eine Teilrevision des Richtplanes handelt es sich, wenn wichtige Teile davon (inkl. behördenverbind-
liche Aufträge) neu geregelt werden müssen. Dies ist insbesondere angezeigt, 
• wenn die mittel- und langfristige Ver- oder Entsorgung der Region infolge unerwartet veränderter Vor-

aussetzungen vor einer ordentlichen Gesamtrevision nicht gewährleistet werden kann oder 
• wenn neue Vorhaben von regionaler Bedeutung auftauchen, welche für eine Beurteilung in einer spä-

teren Planungsphase eine regionale Richtplanung voraussetzen. In Grenzfällen spricht sich die Regi-
on mit dem Amt für Gemeinden und Raumordnung ab. 

Gesamtrevision (Überarbeitung) 

Eine ordentliche Gesamtrevision des regionalen Teilrichtplanes Abbau und Deponie ist in der Regel 10 
Jahre nach Inkraftsetzung zu prüfen und gegebenenfalls einzuleiten (d. h. ca. ab 2015). 

 
Sowohl Teil- wie auch Gesamtrevisionen sind der Region durch die KADTIP zu beantragen. Die revidier-
ten Planungsergebnisse werden von der Region im ordentlichen Richtplanerlassverfahren erlassen: Mit-
wirkung - kantonale Vorprüfung - Beschlussfassung Region (Delegiertenversammlung) - Genehmigung 
Kanton (AGR). 
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BEILAGEN 
 

Beilage A: Tabelle „Abbau und Produktion von Alternativmaterial“ 

Beilage B: Tabelle „Auffüllung und Inertstoffdeponierung“ 

Beilage C: Liste der „kleinen“ Standorte für Abbau und Auffüllung 

Beilage D:  Übersichtsplan Standorte (exkl. „kleine“ Standorte) 

Beilage E: Übersicht der Aufträge 
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Abbau (Kies ab Wand, Felsabbau, Gewässerentnahmen) und Produktion von Alternativmaterial (Recycling, Aushübe, Altschotter)

A bbau und A lternativmaterial  [m3 fest] 1998 1999 2000 2001 2002 Ø letzte ** Annahme Ø bewilligte Reserve wohin geht M aterial 

Standort Art* Betreiber 5 Jahre zukünft. Abbau per 31.12.2002

Steinigand, Wimmis W Kiestag 48'600 66'600 86'400 91'400 74'200 73'440 80'000 509'100 ca. 50 % TIP und 50 % Export
Bümberg, Heimberg W KAGA 0 0 0 0 0 0 (siehe unten) 520'000 (TIP) (siehe unten)
Säget, Uttigen W KAGA 71'471 61'240 61'290 64'372 0 51'675 (siehe unten) 650'000 (TIP) (siehe unten)
Hanigrube, Reutigen W Burgergde. 16'500 9'580 18'756 12'020 21'000 15'571 18'000 224'644 Werk Creabeton, Einigen
Zulgport, Unterlangenegg W Stucki 320 0 0 0 0 64 5'000 260'000 Kieswerk Stuckies, Linden (Region Kiesental)
Gesigen, Spiez W Kiestag 3'800 7'500 8'600 5'100 4'400 5'880 5'000 95'600 Kieswerk Kiestag Steinigand, Wimmis 
Kienberg, Wimmis F Kiestag 4'968 4'100 1'800 0 0 2'174 5'000 188'962 Kieswerk Kiestag Steinigand, Wimmis
Kandergrien (Ro dungsgebiet), Spiez G Creabeton 25'300 19'800 9'072 18'057 18'000 1'930'000 Werk Creabeto n, Einigen (A bbaugebiet gehö rt Creabeto n) (Ø letzte 3 Jahre)

Kanderdelta (Mündung), Spiez G Creabeton 20'000 21'600 21'880 21'160 22'000 37'000 pro Jahr *** Werk Creabeton (Ø letzte 3 Jahre) 
Simme Port, Wimmis G Kiestag 2'700 10'000 0 1'000 1'000 2'940 3'000 5'000 pro Jahr *** Kieswerk Kiestag Steinigand, Wimmis
Steinbruch Reutigen F Kiestag 22'244 21'505 19'710 12'155 22'227 19'568 22'000 227'159 Direktverkauf (ca. 10 % Blöcke): ca. 40 % TIP, 60 % Export
Steinbruch Port, Wimmis F von Känel 10'000 15'700 17'600 8'000 15'000 13'260 15'000 320'000 ca. 70 % Niederh., 5 % Kiestag (Schro ppen); 25 % TIP  (10 % B lö cke, 15 % div.)

Pfandern, Thun W Kästli 0 0 0 0 0 0 (15'000) 360'000 schon länger kein Abbau mehr (Ziel: Wiederaufnahme Abbau ab 2013)
Steinbruch Kohlere, Diemtigen W Feller 80 140 20 0 0 48 0 5'760 kein relevanter Abbau mehr

Lief. KAGA in TIP (inkl. Bümberg, Säget) (W) 42'050 58'217 52'166 84'152 83'695 64'056 80 - 85'000 - ca. 85 - 90 % Kieswerk Heimberg, 5 - 10 % Kiestag , 5 % Kleinbezüger

Aushübe TIP A 20'000 0 30'000 30'000 10'000 22'500 23'000 - (Ø ohne 1999)

Altschotter & Recyclingmaterial A 23'750 47'000 25'600 62'654 25'865 36'974 42'000 -

T OT A L  (KAGA: nur Teil, der in TIP geliefert wird) 229'612 273'642 305'952 347'881 288'339 289'085 343'000 ca. 9.3 M io .

plus "kleine" Gruben (5'000) & Gewässerentnahmen (2'000) (siehe Beilage C): TOTAL rund  350'000 ca. 5.3 M io. davon nicht erneuerbar
ca. 1.1 M io. davo n erneuerbar (Kanderdelta [M ündung] & Simme: ca. 25'000 mal 45 Jahre)

ca. 1.0 M io. davon Aushübe TIP (23'000 mal 45 Jahre) 
* W: Wandkies (Alluvialkies); F: Felsabbau; G: Gewässerentnahmen; A: Alternativmaterial ca. 1.9 M io. davon Altschotter & Recyclingmaterial (42'000 mal 45 Jahre)

** gestützt auf Angaben Betreiber und Daten der letzten 5 Jahre

*** Maximalmenge gemäss Konzession/Bewilligung

Erweiterungen (T IP ) 6.5 M io . (Stand April 2005)
davon: Steingand, Wimmis 1.4 M io. (durch AGR mittlerweile genehmigt)

Bümberg, Heimberg 1.4 M io. (durch AGR mittlerweile genehmigt)
Säget/Weid, Uttigen 3.3 M io. (noch kein Projekt, aber Absicht besteht)
Hanigrube, Reutigen 0.4 M io. (durch AGR mittlerweile genehmigt)

34'600 33'300
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Auffüllung und Inertstoffdeponierung

Ablage rung  [m3 fest] 1998 1999 2000 2001 2002 Ø letz te * Annahme Ø be w illigte  Re s e rve Bemerkungen
(ink l. Ine rts toffde ponie rung) 5 Jahre zukünf t. Ablag. pe r  31.12.2002

Steinigand, Wimmis (inkl. ISD) Kiestag 96'000 110'000 204'000 128'000 55'000 118'600 90'000 ** 1'170'000 ca. 50 - 75 % aus TIP, Rest Import

Hanigrube, Reutigen Burgergde. 15'000 33'000 17'000 12'000 13'000 18'000 20'000 240'000 (Annahme: alles aus TIP)

Zulgport, Unterlangenegg Stuckies 2'000 2'000 0 0 0 800 5'000 310'000 (Annahme: alles aus TIP)

Gesigen, Spiez Kiestag 0 0 0 0 0 0 5'000 110'000 (Annahme: alles aus TIP)

Lütz imad, Buchholterberg 0 0 0 0 0 0 20'000 80'000 (Annahme: alles aus TIP)

Rigips, Leissigen/Krattigen Rigips 1'000 *** 1'000 *** 1'000 *** 1'000 *** 1'000 *** 1'000 *** 1'000 *** 20'000 (Annahme: alles aus TIP)

Pfandern, Thun Kästli 0 0 0 0 0 0 (15'000) 360'000 vorläuf ig noch nicht verfügbar

von TIP nach KAGA (inkl. Bümberg, Säget), inkl. ISD 70'000 101'000 135'000 127'000 82'000 103'000 90'000 1'700'000 0.8 Mio. Bümberg, 0.9 Mio. Säget

abgeführt sonst 100'000 0 0 0 0 20'000 ? -

TOTAL 284'000 247'000 357'000 268'000 151'000 261'400 ca. 230'000 ca. 4.0 M io.

Importe Steinigand, Wimmis 25'000 30'000 55'000 33'000 22'000 33'000

TOTAL TIP (exkl. Import Steinigand) 259'000 217'000 302'000 235'000 129'000 228'400

Ante il Ine rts toffde ponie  [m3 fest]
Steinigand, Wimmis (inkl. Importe) 3'000 10'000 20'000 9'000 5'000 9'400
von TIP nach KAGA (inkl. Säget/Weid, Uttigen) 5'000 6'000 12'000 8'000 5'000 7'200
Total 8'000 16'000 32'000 17'000 10'000 16'600

Importe Steinigand, Wimmis 0 4'000 5'000 4'000 0 2'600

TOTAL TIP (exkl. Import Steinigand) 8'000 12'000 27'000 13'000 10'000 14'000

* gestützt auf  Angaben Betreiber und Daten der letzten 5 Jahre

** Verfügbarkeit 2004 bis 2008: nur ca. 60'000 m3 Erw e ite runge n (TIP) 7.4 M io. (Stand April 2005)

*** für externe Anlieferungen verfügbar davon: Steingand, Wimmis 1.4 Mio. (durch AGR mittlerw eile genehmigt)
Bümberg, Heimberg 2.3 Mio. (durch AGR mittlerw eile genehmigt)

Schätzung Säget/Weid, Uttigen 3.3 Mio. (noch kein Projekt, aber Absicht besteht)
Hanigrube, Reutigen 0.4 Mio. (durch AGR mittlerw eile genehmigt)
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Bestehende „kleine“ Standorte für Abbau und Auffüllung (unverschmutzter Aushub) (von Gemeinden angegebene; ohne Gewähr auf Vollständigkeit) 
 

Abbau [m3] (ca.) Auffüllung [m3] (ca.) Name Standort Koordinaten Gemeinde 
Reserve * pro Jahr Reserve * pro Jahr

Bemerkungen 

Untere Allmend 622'650 / 165‘075 Aeschi - - wenig nach Anfall Nur von Privaten (max. 2 m3); Voranfrage für Erweite-
rung im 2001 (bisher keine weiteren Schritte) 

Riedli(wald) 604'200 / 166‘100 Därstetten 3‘000 100 - - Für Strassenbau-/unterhalt 
Schwenden (Würzigrube) 602‘200 / 156‘750 Diemtigen 30‘000 2‘000 30‘000 2‘000 Erweiterung bewilligt im Februar 2003 
Hasli, Zwischenflüh 605'330 / 161‘900 Diemtigen nicht bekannt 100 3‘000 nach Anfall Gehängeschuttentnahme für Strassenunterhalt 
Hasli, Oey 611'300 / 167‘100 Diemtigen 1‘000 400 4‘000 nach Anfall Für Strasse Hasli - Geeri (bewilligt 1994) 
Balmi, Schwenden 605'060 / 159‘750 Diemtigen - - 3‘000 nach Anfall Ehemalige Seitenentnahme, nur noch auffüllen 
Schwarzenberg, Entschwil 609'000 / 161‘800 Diemtigen nicht bekannt 100 2‘500 nach Anfall Für Strassenunterhalt 
Ottenschwand 611'250 / 163‘000 Diemtigen - - ? - Keine Aktivitäten mehr (ehemalige Seitenentnahme) 
Kohlere (Steinbruch) 609'100 / 164‘300 Diemtigen 5‘000 - ? - Aus Sicherheitsgründen zur Zeit keine Aktivitäten 
Rothbad 609'600 / 163‘400 Diemtigen - - 1‘000 nach Anfall  
Allmenden 609'800 / 168‘700 Erlenbach - - 1‘000 nach Anfall Nur Material aus Umgebung 
Eschlen, Salacher 607'700 / 168‘500 Erlenbach - - 3‘000 nach Anfall Ehemalige Materialentnahme für Strassenbau 
Bim Schuelhus 618‘100 / 178‘100 Heiligenschwendi - - 1‘000 ? Alte Kiesgrube, externes Auffüllmaterial erforderlich 
Meiersmaad, Schwanden 622‘400 / 178‘600 Sigriswil 10‘000 1‘000 40‘000 nach Anfall Abbau unregelmässig vor allem für Eigenbedarf Forst-

betrieb; Materialannahme nur aus Gemeinde Sigriswil 
TOTAL „kleine“ Standorte (exkl. Gewässerentnahmen) ca. 50‘000 ca. 5‘000 ca. 90‘000 ca. 5‘000 Kursiv: Annahmen für Ver-/Entsorgungskonzept 

* Reserven per Ende 2002 (Auffüllung „kleine“ Standorte mit sauberem Aushub  siehe Objektblatt „K“) 
„Kleine“ Gewässerentnahmen 
Name Standort Koordinaten Gemeinde Entnahme / Jahr [m3] (ca.)  Bemerkungen 
Simme bei Port 614'200 / 168‘800 Wimmis 3‘000 Konzession: 5'000 m3/Jahr (siehe Objektblatt Nr. 14) 
Hüselibrügg (Chlosterbach) 605 / 167 Därstetten ca. 500 mit Konzession  
Hölzlibach 606 / 176 Pohlern ca. 500 unregelmässig (vor allem nach Gewitter) (ohne Konzession) 
Hünibach-Delta 615'900 / 176‘800 Hilterfingen ca. 500 (ohne Konzession) 
Diverse Geschiebesammler (Blumenstein, Sigriswil, ...) ca. 500 nach Bedarf (ohne Konzession) 
TOTAL „kleine“ Gewässerentnahmen ca. 5‘000 Annahme für Versorgungskonzept (exkl. Kanderdelta/-Mündungsgebiet) 
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Übersicht der Aufträge 
 
 
Standort Nr. Auftrag Wer Termin

V1 Periodische Überprüfung des Planungsrichtwertes Abbau 
aufgrund einer laufenden Erfassung der tatsächlichen jähr-
lichen Materialflüsse. 

alle 5 Jahre 
(erstmalig 2009)

(Versor-
gung) 

V2 Vereinbarung mit Nachbarregionen (primär Oberland-Ost 
 Steinbruch Balmholz und Amt Frutigen  Abbaustelle 

Mitholz) zur Deckung der in der Region TIP vorhandenen 
Versorgungslücke betreffend Blockfelsmaterial (ca. 
5'000 m3 / Jahr). 

KADTIP 

2005

E1 Periodische Überprüfung des Planungsrichtwertes Ablage-
rung aufgrund einer laufenden Erfassung der tatsächlichen 
jährlichen Materialflüsse. 

alle 5 Jahre 
(erstmalig 2009)

E2 Prüfen und Veranlassen von Sofortmassnahmen zur De-
ckung der kurzfristigen Entsorgungslücken (unverschmutz-
tes Aushubmaterial): 
Vorübergehende Erhöhung Ablagerungsmengen KAGA 
Standort „Brünnlisau“ (vgl. Objektblatt Nr. I): ökologische 
Machbarkeit aufzeigen und Standortnachweis konkretisie-
ren; Bildung einer Trägerschaft zur Erarbeitung Projektes 
und Betreiben Ablagerungsstelle 
Auffüllung von bestehenden (zu rekultivierenden) „kleinen“ 
Abbaustellen/Seitenentnahmen (vgl. Objektblatt „K“) 
Vorübergehende Erhöhung Exporte (vgl. Auftrag E4) 

sofort

E3 Auf Antrag der Leitbehörde überprüfen der Vereinbarkeit 
der Entsorgungskonzepte (SIA 430) von Vorhaben mit 
grossen zu entsorgenden Aushubvolumen (i. d. R. ab 3'000 
- 5‘000 m3) mit den Prinzipien des regionalen Teilrichtpla-
nes Abbau u. Deponie (im Rahmen Baubewilligungsverfah-
ren). 

nach Bedarf

E4 Bei Engpässen: Verhandeln mit den Nachbarregionen (Aa-
retal, KAGA; Oberland-Ost, AG Balmholz) für zeitlich be-
schränkte Aushubmateriallieferungen. 

nach Bedarf

(Entsor-
gung) 

E5 Erstellen eines Merkblattes zum Thema Inertstoffdeponie. 

KADTIP 

2005
K1 Nach Möglichkeit Zuweisen von kleinen Aushüben zu „klei-

nen“ Standorten für die Auffüllung mit unverschmutztem 
Aushub  

Gemein-
den 

laufend„Kleine“ 
Standorte 
für Auffül-
lung mit 
sauberem 
Aushub 

K2 Ergänzung der Liste der „kleinen“ Standorte für Auffüllung 
resp. Antrag auf Aufnahme in Objektblatt „K“ (in Absprache 
mit GSA). 

KADTIP nach Bedarf

O1 Installierung KADTIP. sofort
O2 Fortschreibung des Richtplanes: Vollzug von Richtplanan-

weisungen festhalten, mitteilen oder zur Kenntnis nehmen. 
laufend

(Organisa-
tion) 

O3 Kontrolle des Standes der Auftragserledigung. 

Region 
TIP (Ge-
schäfts-
leitung) 

laufend
S1 Festlegen Perimeter zum Schutz der geologischen Vor-

kommen vor Überbauung (mit Darstellung in Plan), in Zu-
sammenarbeit mit KADTIP. 

Gde. 
Wimmis 

20061 
Steinigand 

S2 Möglichkeiten betr. zukünftiger Erweiterung zusammen mit 
Betreiber und Gde. abklären; Erweiterungsperimeter defi-
nieren; Festsetzung beantragen. 

KADTIP 2010
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Übersicht der Aufträge 
 
 
3 
Säget / 
Weid 

S3 Die KADTIP stellt sicher, dass die Planung für das festge-
setzte Erweiterungsgebiet „Weid“ in Angriff genommen wird 
(Überbauungsordnung, Abbau-/Auffüllprojekt). 

KADTIP 2010

S4 Festlegen Perimeter zum Schutz der geologischen Vor-
kommen vor Überbauung (mit Darstellung in Plan), in Zu-
sammenarbeit mit KADTIP. 

Gde. 
Reutigen 

2010

S5 Die KADTIP stellt sicher, dass die Grundlagen für den Ent-
scheid betr. Festsetzung der Erweiterung West erarbeitet 
werden (bei Bedarf geologische Erkundungen). 

KADTIP 2025

4 
Hanigrube 

S6 Festsetzung Erweiterungsperimeter prüfen und falls mög-
lich beantragen. 

KADTIP Überarbeit. Teil-
richtplan A+D

5 
Gesigen 

S7 Die KADTIP stellt sicher, dass geprüft wird, ob bzw. welche 
Erweiterung sinnvoll und machbar ist; bei positivem Resul-
tat ist ein Erweiterungsperimeter in Absprache mit der Ge-
meinde Spiez zu definieren und eine Festsetzung dieses 
Perimeters zu beantragen. 

KADTIP 2020

S8 Festlegen Perimeter zum Schutz der geologischen Vor-
kommen vor Überbauung (mit Darstellung in Plan), in Zu-
sammenarbeit mit KADTIP. 

Gde. 
Unterlan-
genegg 

2006

S9 Prüfen, ob eine Erhöhung der jährlichen Abbau- und Auf-
füllmenge betrieblich sinnvoll und rechtlich machbar ist. 

KADTIP 2012

6 
Zulgport 

S10 Prüfen und falls möglich Festsetzung der Erweiterung Ost 
beantragen. 

KADTIP Überarbeit. Teil-
richtplan A+D

S11 Die KADTIP strebt zusammen mit dem Betreiber die Wie-
deraufnahme der Abbau- und Auffülltätigkeit im bewilligten 
Perimeter an (prüfen, ob privatrechtliche Einigung mit dem 
[neuen?] Landeigentümer gefunden werden kann). 

2013

S12 Die KADTIP stellt sicher, dass die Grundlagen für den Ent-
scheid betr. Festsetzung der Erweiterung Südost erarbeitet 
werden. 

2030

7 
Pfandern 

S13 Prüfen und falls möglich Festsetzung der Erweiterung Süd-
ost beantragen. 

KADTIP 
 

Überarbeit. Teil-
richtplan A+D

S14 KADTIP stellt sicher, dass geprüft wird, ob Erweiterung 
sinnvoll und machbar ist, sowie dass bei positivem Resultat 
ein Erweiterungsperimeter in Absprache mit Gemeinde 
Reutigen definiert wird und die Grundlagen für den Ent-
scheid betr. Festsetzung der Erweiterung West erarbeitet 
werden. 

20208 
Steinbruch 
Reutigen 

S15 Prüfen und falls möglich Festsetzung der Erweiterung West 
beantragen. 

KADTIP 

Überarbeit. Teil-
richtplan A+D

9 
Kienberg 

S16 Prüfen, ob nicht doch allenfalls eine Auffüllung am Standort 
möglich wäre. 

KADTIP sofort

11 
Gipsgrube 
Rigips 

S17 Möglichkeit für eine Erweiterung Südwest in Zusammenar-
beit mit Gemeinde Krattigen abklären, nötige Grundlagen 
für Festsetzung erarbeiten und falls möglich Antrag auf 
Festsetzung stellen. 

KADTIP 2020
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Übersicht der Aufträge 
 
 
Standort Nr. Auftrag Wer Termin

S18 Machbarkeit einer Ablagerung im bezeichneten Perimeter 
aus Sicht Ökologie überprüfen. 

S19 Bedarfsnachweis im Detail aufzeigen (kurzfristig zu wenig 
Auffüllvolumen am Standort Steinigand; Auffüllung am 
Standort Kienberg nicht möglich). 

I 
Brünnlisau 

S20 Trägerschaft für die Erarbeitung eines Projektes (und für 
den Betrieb der Auffüllstelle) suchen; mit dem Ziel, Planung 
(Bewilligungsverfahren) so rasch als möglich zu starten. 

KADTIP sofort

S21 Festlegen Perimeter zum Schutz der geologischen Vor-
kommen vor Überbauung (mit Darstellung in Plan), in Zu-
sammenarbeit mit KADTIP. 

Gde. 
Zwiesel-
berg 

2006

S22 Trägerschaft (Unternehmer) für die Durchführung von Son-
dierungen zur Abklärung des Kiesvorkommens im vorge-
schlagenen Perimeter und von weiteren evtl. nötigen 
Machbarkeitsabklärungen (sowie für Projekterarbeitung 
und Betreiben der Abbau-/Auffüllstelle) suchen. 

KADTIP sofort

II 
Allmid 

S23 Wenn Standort geeignet und Machbarkeit gegeben: Defini-
tion des genauen Perimeters in Absprache mit Unterneh-
mer und Gemeinde, Anpassen des Objektblattes und Über-
führung in Festsetzung beantragen. Darauf hinwirken, dass 
Planung (Abbau-/Auffüllprojekt; Überbauungsordnung) 
danach so rasch wie möglich in Angriff genommen wird. 

KADTIP 2008

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANHANG: OBJEKTBLÄTTER 
 
 
 
 

 
 




